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A. Einleitung

Nachdem Europa in den letzten Jahren eine Finanzkrise gefolgt von

einer Staatsschuldenkrise im Euroraum erlebte, stellt sich heute die

Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Krisen sol-

chen Ausmaßes künftig zu verhindern. Der Europäische Rat strebt

dazu die Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion durch eine

weitergehende finanzielle und wirtschaftliche europäische Integration

an.1 In diesem Rahmen ist neben der Errichtung einer Fiskalunion

die  Errichtung einer  europäischen  Bankenunion vorgesehen.2 Das

bedeutet, dass die Bankenaufsicht und das Krisenmanagement für

Banken auf die europäische Ebene verlagert werden sollen. Dadurch

soll es unter anderem gelingen, die wechselseitige Abhängigkeit von

Banken und Staaten in Krisen zu durchbrechen. Diese hat wesentlich

dazu beigetragen, dass sich die Finanzkrise zu einer Staatsschul-

denkrise ausweiten konnte.3 Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage,

ob  die  Bankenunion  nicht  hauptsächlich  neue  europäische  Fi-

nanzierungsquellen  erschließen  wird.  Am  19.03.2013  konnte  eine

politische  Einigung  über  die  gemeinsame  Bankenaufsicht  erreicht

werden.  Ein Vorschlag für ein zentrales Krisenmanagement wurde

erst am 10.07.2013 vorgelegt. Die geplante europäische Bankenuni-

on  ist  also  eine  umfassende und hochaktuelle  Reform des Bank-

rechts. 

In dieser Arbeit wird kritisch untersucht, inwiefern die bisher geplante

Ausgestaltung  geeignet  ist,  die  mit  der  Bankenunion  bezweckten

Ziele  zu  erreichen,  welche  Gefahren  es  dabei  gibt  und  welche

Änderungen in der Konstruktion vorgenommen werden sollten. Dazu

werden zunächst die Elemente einer Bankenunion und ihre bisherige

Entwicklung  in  Europa  dargestellt  und  deren  Ziele  und  Risiken

erklärt. Danach wird die bisher geplante Ausgestaltung der einzelnen

Elemente  der  Bankenunion  analysiert,  um  Probleme  und

Schwachstellen herauszuarbeiten. Im letzten Schritt werden die ge-

wonnenen Ergebnisse zusammengefasst und daraus ein Vorschlag

für die weitere Gestaltung entwickelt.

1 Europäischer Rat, Bericht v. 26.06.2012, S. 1. 
2 Europäischer Rat, Bericht v. 26.06.2012, S. 3. 
3 Rat der Europäischen Union, Gipfelerklärung v. 29.06.2012, S. 1. 
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B. Darstellung der geplanten Ban  kenunion

I. Definition Bankenunion

Eine Bankenunion setzt sich grundsätzlich aus drei Elementen zu-

sammen:  Erstens  besteht  eine  zentrale  Bankenaufsicht,  zweitens

gibt es einen zentralen Mechanismus für die Rekapitalisierung und

die Abwicklung von Banken im Krisenfall und drittens erfolgt die Ein-

lagensicherung zentral.4 Zur Errichtung einer Bankenunion sind zwei

Schritte  erforderlich.  Zunächst  muss im Gebiet  der künftigen Ban-

kenunion die Bankenregulierung zentral erfolgen, was bedeutet, dass

ein einheitliches materielles Regelwerk hinsichtlich der oben genann-

ten Elemente, ein sogenanntes „Single Rulebook“, gelten muss.5 Da-

nach erst kann im Rahmen einer Bankenunion auch die Ausführung

dieses Rechts zentralisiert  und können gemeinsame Einrichtungen

für die Aufsicht, Abwicklung und Einlagensicherung geschaffen wer-

den.

II. Entwicklung der Bankenunion in Europa

Die Idee, eine solche Bankenunion auf europäischer Ebene zu schaf-

fen, wurde im Juni 2012 konkret, als sich sowohl Herman Van Rom-

puy, Präsident des Europäischen Rates, als auch José Manuel Bar-

roso, Präsident der EU-Kommission, dafür aussprachen.6 Doch die

Vereinheitlichung des materiellen Rechts als Grundlage für die Ban-

kenunion begann schon früher. Im folgenden Teil werden die wich-

tigsten Schritte bei der Entwicklung der Bankenunion dargestellt. 

1. Europäische Bankenregulierung infolge der Finanzkrise 

Als  Reaktion  auf  die  Finanzkrise  legte  die  Kommission  seit  2009

zahlreiche Vorschläge vor, um das auf den Bankensektor anwendba-

re Recht weiter zu vereinheitlichen, das bis dahin erst zu geringen

4 Europäische Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion, S. 2; Pisani-Ferry et al., 
Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 6; Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3; 
Schneider, EuZW 2013, 452, 453.
5 Europäische Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion, S. 3; Europäische Kommission,
MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 5; Herdegen, WM 2012, 1889, 1890; Pisani-Ferry et al., 
Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 6.
6 Europäische Kommission, Rede Barroso v. 26.06.2012, S. 3; Europäischer Rat, Bericht v. 
26.06.2012, S. 3, 4. 
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Teilen harmonisiert war.7

Die wichtigste Änderung im Bereich der Bankenaufsicht betrifft  die

Ablösung  der  bisherigen  Eigenkapitalrichtlinien  2006/48/EG  und

2006/49/EG durch  das  auf  den  „Basel  III“-Reformen  beruhende

sogenannte  „CRD  IV“  Paket,  das  unter  anderem  die

aufsichtsrechtlichen  Anforderungen  an  Banken  und  die

Sanktionsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden verschärft.8 Es wurde

am 20.07.2011 von der Europäischen Kommission vorgeschlagen9

und  ist  am  28.06.2013  und  17.07.2013  als  Verordnung  (EU)  Nr.

575/2013  und  Richtlinie  2013/36/EU  in  Kraft  getreten.  Was  die

einheitliche  Krisenbewältigung  betrifft,  legte  die  Europäische

Kommission  am  06.06.2012  einen  Richtlinienvorschlag  über  die

Wiederherstellung und Abwicklung von Banken vor,10 über  dessen

Grundsätze sich der Rat  am 27.06.2013 einigte.11 Diese Richtlinie

soll  den Umgang mit  Banken in Krisen vereinheitlichen und regelt

dazu  unter  anderem  die  Anwendung  einheitlicher

Abwicklungsinstrumente  und  die  Einrichtung  eines  Netzwerks

nationaler Abwicklungsfonds.12 Auch im Bereich der Einlagensiche-

rung wurde die Kommission tätig, indem sie am 12.07.2010 einen

Vorschlag für  die  Überarbeitung der  Richtlinie  94/19/EG über  Ein-

lagensicherungssysteme vorlegte.13  

Im Ergebnis gibt es daher zwar noch keine Vollharmonisierung des

Bankensektors, infolge der Finanzkrise trug die Europäische Kom-

mission jedoch wesentlich zur weiteren Rechtsvereinheitlichung und

damit zur Schaffung des Single Rulebooks bei. 

2. Schaffung des ESFS 

Parallel wurde als Reaktion auf die Finanzkrise ein Europäisches Fi-

nanzaufsichtssystem  (European  System  of  Financial  Supervision,

7 Europäische Kommission, MEMO/12/478 v. 22.06.2012, S. 2; Europäische Kommission, 
MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 1; Europäische Kommission, Tabelle zur 
Finanzmarktreform. 
8 Europäische Kommission, PM v. 20.07.2011, IP/11/915, S. 1.
9 Europäische Kommission, PM v. 20.07.2011, IP/11/915, S. 1. 
10 Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL; Europäische Kommission, PM v. 06.06.2012, 
IP/12/570. 
11 Rat der Europäischen Union, PM v. 27.06.2013. 
12 Art. 31 ff, 90 ff. Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL; Europäische Kommission, PM
v. 06.06.2012, IP/12/570, S. 1, 3, 4.
13 Kommissionsvorschlag Einlagensicherungs-RL. 
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ESFS) geschaffen, das seit dem 01.01.2011 in Kraft ist und das euro-

päische Finanzsystem stärken soll.14 Das ESFS besteht zum einen

aus dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, der durch die

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 errichtet wurde.  Zum anderen wur-

den  durch  die  Verordnungen (EU)  Nr.  1093/2010,  1094/2012  und

1095/2010 drei  europäische Aufsichtsbehörden geschaffen,  die  für

die Mikroaufsicht über die einzelnen, innerhalb der EU auf dem Fi-

nanzmarkt tätigen Unternehmen zuständig sind.15 Für den Banken-

sektor ist hier die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) von

Bedeutung. Auch wenn die Einrichtung neuer Behörden im Rahmen

des  ESFS  ein  erster  Schritt  in  Richtung  Institutionalisierung  der

Bankenaufsicht auf europäischer Ebene ist, obliegt die Aufsicht als

solche  hier  weiterhin  den  nationalen  Aufsichtsbehörden.16 Zu  den

Aufgaben der EBA gehört insofern gemäß Art. 8 Abs. 1 b) VO (EU)

Nr.  1093/2010  nur  die  Koordination  der  Zusammenarbeit  der

nationalen Aufsichtsbehörden und die Überwachung der einheitlichen

Anwendung  des  Unionsrechts.  Darüber  hinaus  erlässt  die  EBA

gemäß  Art. 8 Abs. 1 a), 10 ff.  VO  (EU)  Nr.  1093/2010  Leitlinien,

Empfehlungen  und  technische  Standards  und  trägt  dadurch  zur

weiteren Vereinheitlichung des materiellen Bankaufsichtsrechts und

somit zur Schaffung eines EU-weiten Single Rulebooks bei.17

3. Beginn der Konstruktion der europäischen Bankenunion

Die Staatsschuldenkrise im Euroraum zeigte, dass das ESFS nicht

ausreicht, um die Finanzstabilität dauerhaft zu sichern.18 Daher be-

gannen im Juni 2012 Bemühungen, auch die Überwachung und Aus-

führung des Rechts  auf  die  europäische Ebene zu  verlagern.  Am

29.06.2012 erklärten die Staats- und  Regierungschefs der Eurozone

auf einem Gipfel, dass es notwendig sei, die gegenseitige Abhängig-

keit  von  Banken  und  Staaten  zu  beenden,  und  stellten  die

Möglichkeit  der  direkten  Rekapitalisierung  von  Banken  aus  dem

14 Europäische Kommission, MEMO/10/434 v. 22.09.2010, S.1.
15 Europäische Kommission, PM v. 23.09.2012, IP/09/1347, S. 2.
16 Europäische Kommission, MEMO/10/434 v. 22.09.2010, S. 3; Hopt, NZG 2009, 1401, 
1405. 
17 Europäische Kommission, MEMO/10/434 v. 22.09.2010, S. 5; Hopt, NZG 2009, 1401, 
1405; Kohtamäki, Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, S. 177. 
18 Europäische Kommission, PM v. 12.09.2012, IP/12/953, S. 3. 
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Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in Aussicht, sobald es

einen  europäischen  Aufsichtsmechanismus  geben  werde.19

Daraufhin legte die Kommission am 12.09.2012 eine Mitteilung vor,

in der sie den „Fahrplan für eine Bankenunion“ beschreibt,20 sowie

zwei Verordnungsvorschläge, einen zur Übertragung besonderer Auf-

sichtsaufgaben  auf  die  Europäische  Zentralbank  (EZB,

Kommissionsvorschlag  SSM-VO)21 und  einen  zur  entsprechenden

Anpassung  der  EBA.22 Die  Verordnungsvorschläge  sollen  der

Errichtung eines einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (Single

Supervisory Mechanism, SSM) als erstem Element der Bankenunion

dienen.  Demzufolge  soll  die  EZB  als  europäische

Bankenaufsichtsbehörde  die  direkte  Aufsicht  über  alle  in  den

Eurostaaten niedergelassenen Banken übernehmen. Für die ande-

ren EU-Staaten sieht   Art. 6 des Kommissionsvorschlags SSM-VO

die  Möglichkeit  der  freiwilligen  Teilnahme  an  der  einheitlichen

Aufsicht vor. Die EBA soll ihre Aufgaben weiterhin bezüglich aller EU-

Staaten wahrnehmen und die Bankenunion insbesondere durch die

Erstellung des Single Rulebooks unterstützen.23 Hauptkritikpunkte an

den Vorschlägen waren die Wahl der EZB als Aufsichtsbehörde und

die  geplante  europäische  Überwachung aller  Banken,  unabhängig

von ihrer Größe.24 Der ECOFIN-Rat der Europäischen Union einigte

sich  am  12.12.2012  über  die  wesentliche  Gestaltung  des  SSM,25

sodass  schließlich  am  19.03.2013  eine  Einigung  zwischen  dem

Europäischen  Parlament  und  dem  Rat   erzielt  werden  konnte.26

Dabei  entstand eine neue Kompromissfassung des Vorschlags für

die Verordnung zur Übertragung besonderer Aufsichtsaufgaben auf

19 Rat der europäischen Union, Gipfelerklärung v. 29.06.2012, S.1.
20 Europäische Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion.
21 Kommissionsvorschlag SSM-VO.
22 Kommissionsvorschlag Änderung EBA-VO.
23 Kommissionsvorschlag Änderung EBA-VO, Begründung S. 3; Europäische Kommission,
Fahrplan für eine Bankenunion, S. 5; Europäische Kommission, PM v. 12.09.2012, 
IP/12/953, S. 2.
24 Bundesfinanzministerium, PM v. 12.09.2012; BT-Drucks. 17/10781, S. 2; Handelsblatt v. 
19.09.2012, Sparkassen geben der Bankenaufsicht den kleinen Finger, abrufbar unter 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/ezb-kontrolle-sparkassen-geben-der-
bankenaufsicht-den-kleinen-finger/7156230.html [08.09.2013].
25 Rat der Europäischen Union, Pressemitteilung v. 12.12.2012, S. 2, 6.
26 Europäisches Parlament, PM v. 19.03.2013; Europäische Kommission, MEMO/13/251 v.
19.03.2013, S. 1. 
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die EZB (Kompromissvorschlag SSM-VO).27 Die wichtigste Änderung

besteht  darin,  dass  zwar  weiterhin  alle  Banken  in  den  SSM

eingebunden  werden,  gemäß  Art. 5 Abs. 4  Kompromissvorschlag

SSM-VO aber nur noch die größten Banken unmittelbar von der EZB

beaufsichtigt werden. Alle anderen Banken sollen weiter von den na-

tionalen Behörden nach allgemeinen Anweisungen der EZB beauf-

sichtigt werden, sodass ein zweistufiges Aufsichtsverfahren geplant

ist.28 Somit  ist  die  Errichtung des SSM grundsätzlich  beschlossen

und muss nur  noch formal  abgeschlossen werden.  Dazu wird  als

nächstes  die  Schlussabstimmung  des  Europäischen  Parlamentes

stattfinden, die für den 10.09.2013 vorgesehen ist.29 Beginnen soll

die europäische Bankenaufsicht ein Jahr nach Verabschiedung der

Verordnung.30 Bis dahin werden die von der EZB direkt zu überwa-

chenden  Banken  einer  Bilanzprüfung  und  Stresstests  unterzogen,

um mögliche Altlasten und Schwachstellen noch vor Beginn der Auf-

sicht feststellen zu können.31 Hinsichtlich der an den SSM geknüpf-

ten direkten Bankenrekapitalisierung durch den ESM einigten sich

die Finanzminister der Eurogruppe am 20.06.2013 über die wesentli-

chen  Eckpunkte.32 Die  Rekapitalisierung  soll  dann  möglich  sein,

wenn neben dem SSM auch die neuen Richtlinien über die Sanie-

rung und Abwicklung von Banken33 und die Einlagensicherung34 ver-

abschiedet sind.35

Was das zweite Element der Bankenunion, den einheitlichen Abwick-

lungsmechanismus  (Single  Resolution  Mechanism,  SRM),  betrifft,

legte die Kommission am 10.07.2013 einen entsprechenden Verord-

nungsvorschlag (Kommissionsvorschlag SRM-VO) vor. Demzufolge

sollen Bankenabwicklungen in am SSM teilnehmenden EU-Staaten

künftig von der Kommission und einem neuen europäischen Abwick-

27 Kompromissvorschlag SSM-VO.
28 Art. 5 Abs. 5 a) Kompromissvorschlag SSM-VO; Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 9. 
29 Entwurf der Tagesordnung der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 
10.09.2013, abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/home.html 
[08.09.2013].
30 Art. 27 Abs. 2 Kompromissvorschlag SSM-VO. 
31 Art. 27 Abs. 4 Kompromissvorschlag SSM-VO; Europäischer Rat, Tagung v. 
27./28.06.2013, S. 9; EBA, PM v. 16.05.2013.  
32 Rat der Europäischen Union, Information v. 20.06.2013, S. 1. 
33 Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL. 
34 Kommissionsvorschlag Einlagensicherungs-RL. 
35 Rat der Europäischen Union, Information v. 20.06.2013, S. 1. 
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lungsausschuss  vorbereitet  und  beaufsichtigt  werden.36 Außerdem

beinhaltet  der  Vorschlag die  Einrichtung eines  europäischen,  vom

Bankensektor finanzierten Abwicklungsfonds, der an die Stelle natio-

naler Abwicklungsfonds treten und notwendige finanzielle Mittel  für

die Abwicklungen zur Verfügung stellen soll.37 Als Kritik am Vorschlag

wird angeführt, dass die Union keine Kompetenz zum Erlass einer

entsprechenden Verordnung habe und dass durch den Abwicklungs-

fonds eine Vergemeinschaftung der  Haftung drohe.38 Als  nächstes

werden Stellungnahmen des Rates und des Parlaments zu dem Vor-

schlag erwartet.

Obwohl  die  Kommission  in  ihrem Fahrplan  für  eine  Bankenunion

langfristig  noch  ein  gemeinsames  Einlagensicherungssystem  vor-

sah,39 strebt sie dessen Errichtung aktuell nicht mehr an, sondern er-

achtet insofern die Harmonisierung des nationalen Rechts mittels der

vorgeschlagenen  Überarbeitung  der  Einlagensicherungsrichtlinie40

momentan als ausreichend.41 

4. Grundstrukturen der geplanten Bankenunion

Mit der politischen Einigung über die Errichtung des SSM ist ein we-

sentliches Element  der  europäischen Bankenunion nun schon be-

schlossen. Außerdem ist abzusehen, dass es künftig darüber hinaus

einen SRM geben wird, auch wenn noch kein Einvernehmen über

dessen genaue Ausgestaltung besteht.  Insgesamt lassen sich aus

diesen beiden Ansätzen allerdings schon bestimmte Grundstrukturen

der  geplanten Bankenunion erkennen:  Erstens steht  fest,  dass es

sich  um eine Bankenunion handeln  wird,  die  vorerst  nur  den Eu-

roraum und nicht die gesamte Europäische Union umfasst. Zweitens

soll  die  Bankenunion mittels  Verordnungen,  also  durch  Sekundär-

recht  und nicht  durch Änderungen des Primärrechts,  errichtet  und

dazu auf bereits bestehende europäische Institutionen zurückgegrif-

fen werden. Drittens wird es ein zweistufiges Aufsichtssystem geben,

in dem die europäischen und die nationalen Behörden zusammen-

36 Art. 16, 38 ff. Kommissionsvorschlag SRM-VO. 
37 Art. 64 ff., 85 Kommissionsvorschlag SRM-VO. 
38 VÖB, PM v. 10.07.2013, S. 1; Schäuble, Financial Times v. 13.05.2013.  
39 Europäische Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion, S. 2.
40 Kommissionsvorschlag Einlagensicherungs-RL. 
41 Europäische Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013, 6. 
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wirken und  das  durch  komplexe  Kompetenzverteilungen zwischen

diesen Ebenen geprägt sein wird.

III. Ziele und Befürchtungen 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ziele der geplanten Ban-

kenunion dargestellt und die größten mit ihr verbundenen Befürch-

tungen genannt. So kann im darauffolgenden Teil untersucht werden,

ob diese Ziele erreicht werden können oder ob sich die Bedenken

verwirklichen könnten. 

Langfristig soll die Bankenunion die Stabilität des Finanzsystems ver-

bessern und dadurch zu der  vom Europäischen Rat  angestrebten

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion beitragen.42 Das soll

ihr  dadurch gelingen,  dass sie Finanzkrisen einerseits besser vor-

beugt und andererseits, falls es dennoch zu einer Krise kommt, diese

besser kontrollierbar macht und ihre Auswirkungen, insbesondere auf

den Steuerzahler,  minimiert.43 Begründet wird dies damit,  dass die

Krisenprävention  in  der  Bankenunion  besser  funktioniere,  da  eine

europäische  Bankenaufsicht  Systemrisiken  früher  erkennen  und

bekämpfen  könne  als  nationale  Aufsichtsbehörden.44 Das  liege

daran,  dass  eine  europäische  Aufsicht  einen  besseren  Überblick

über  die  internationalen  Geschäfte  der  Banken  und  die  daraus

resultierenden  Ansteckungseffekte  sowie  mehr  Erfahrungen  und

Vergleichsmaterial bei der Beaufsichtigung systemrelevanter Banken

habe.45 Außerdem würden nationale Aufsichtsbehörden gelegentlich

dazu  verleitet,  europäische  Interessen  hinter  nationalen  zu-

rückzustellen,  und  dadurch  nicht  die  im  gesamteuropäischen

Interesse  gebotenen  Maßnahmen  treffen.46 Der  Umgang  mit

Bankenkrisen soll  vor  allem dadurch verbessert  werden,  dass die

42 Europäischer Rat, Bericht v. 26.06.2012, S. 4, 5; Europäische Kommission, Fahrplan für 
eine Bankenunion, S. 2; Europäischer Rat, Tagung v. 27./28.06.2013, S. 1, 9; Europäische 
Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 5.
43 Europäischer Rat, Bericht v. 26.06.2012, S. 4, 5;  Europäische Kommission, Fahrplan für 
eine Bankenunion, S. 9; Europäische Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 6. 
44 Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7.
45 Europäische Kommission, PM v. 12.09.2012, IP/12/953, S. 3; Richter, Eine zentrale 
europäische Bankenaufsichtsbehörde?, S. 55, 56; Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7; 
Asmussen, ifo Schnelldienst 14/2012, 19, 20; Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 
4; Schneider, EuZW 2013, 452, 453. 
46 Europäische Kommission, MEMO/12/662 v. 12.09.2012, S. 1; Pisani-Ferry et al., Bruegel
Policy Contribution 2012/12, 3; Boegl, Die Bank, Heft 09/2013, 19, 20, 21. 
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Bankenunion  die  wechselseitige  Abhängigkeit  von  Banken-  und

Staatsschulden  beende.47 Mangels  Sonderregelungen  für  die

Bankenabwicklung mussten die Staaten in der Vergangenheit  sys-

temrelevante Banken oft mit Steuergeldern retten.48 Dadurch vergrö-

ßerten sich jedoch ihre  Staatsschulden,  woraufhin  die  Bonität  der

Staaten  sank,  was  wiederum  die  finanzielle  Situation  der  an-

geschlagenen  Banken  mit  Staatsanleihen  verschlechterte.49 Durch

diesen Teufelskreis können sich, wie es in den letzten Jahren zum

Beispiel in Irland und Spanien passiert ist, Bankenkrisen zu Staats-

schuldenkrisen ausweiten.50 Durch die Bankenunion soll eine sichere

und schnelle Abwicklung aller Banken bei gleichzeitigem Erhalt ihrer

systemrelevanten Funktionen möglich sein, die von den Anteilseig-

nern und Gläubigern der Banken anstelle der Steuerzahler finanziert

wird.51 Dadurch soll das Schicksal von Banken und Staaten getrennt

und den Banken der Anreiz genommen werden, in die Kategorie „too

big to fail“ aufzusteigen und risikoreiche Geschäfte in dem Wissen

abzuschließen,  vom Staat  notfalls gerettet  zu werden.52 Zusätzlich

soll die Bankenunion den Binnenmarkt stärken.53 Dazu soll  sie die

einheitliche  Anwendung  des  Aufsichtsrechts  garantieren  und  so

Wettbewerbsverzerrungen durch eine unterschiedliche Aufsichtspra-

xis  der  nationalen Behörden verhindern.54 Würde die  gegenseitige

Abhängigkeit von Banken und Staaten nicht mehr bestehen, könnten

Sparer  und Investoren darüber  hinaus staatsunabhängig  entschei-

den, bei welcher Bank sie ihr Geld anlegen wollen.55 Zusammenge-

47 Rat der Europäischen Union, Gipfelerklärung v. 29.06.2012, S. 1;  Europäischer Rat, 
Bericht v. 11.12.2012, S. 5; Europäischer Rat, Tagung v. 27./28.06.2013, S. 9; Europäische
Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013. S. 1. 
48 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 3; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy 
Contribution 2012/12, 3.
49 Rocholl, ifo Schnelldienst 14/2012, 12, 13; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy 
Contribution 2012/12, 3; Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3. 
50 Europäische Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013. S. 1; Pisani-Ferry et al., 
Bruegel Policy Contribution 2012/12, 3; Rocholl, ifo Schnelldienst 14/2012, 12, 13. 
51 Europäische Kommission, MEMO/12/656 v. 10.09.2012, S. 2; Europäische Kommission, 
Fahrplan für eine Bankenunion, S. 9; Steffen, ifo Schnelldienst 1/2013, 10, 11. 
52 Europäischer Rat, Tagung v. 27./28.06.2013, S. 9; Europäische Kommission, 
MEMO/13/679 v. 10.07.2013. S. 1; Burghof, ifo Schnelldienst 14/2012, 3, 4. 
53 Europäische Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion, S. 2; Speyer, ifo Schnelldienst 
14/2012, 6, 7. 
54 Erwägungsgrund Nr. 10 zum Kompromissvorschlag SSM-VO; Europäische Kommission,
MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 5; Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7. 
55 Fuest, ifo Schnelldienst 14/2012, 22, 23; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 
2012/12, 3.
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fasst  soll  die  Bankenunion  also  verhindern,  dass  es  in  Zukunft

nochmals zu einer solchen Krise kommen kann wie der in den letzten

Jahren. 

Die größte Befürchtung im Zusammenhang mit der Bankenunion ist,

dass diese zu einer  Vergemeinschaftung der  Haftung für  Banken-

schulden und der Erschließung neuer Finanzierungsquellen für ange-

schlagene  Banken  führen  kann.56 In  dem  Zusammenhang  wird

hauptsächlich die Gründung gemeinsamer Fonds für die Sanierung,

Abwicklung und Einlagensicherung sowie die Möglichkeit der direk-

ten Rekapitalisierung von Banken aus dem ESM kritisiert.57 Darüber

hinaus wird befürchtet, dass die Beschränkung der Bankenunion auf

den Euroraum den Binnenmarkt spalten könnte anstatt ihn zu stär-

ken.58 Eine letzte Sorge gilt der Möglichkeit, dass die EZB Geldpolitik

und Bankenaufsicht nicht hinreichend wird trennen können und Inter-

essenkonflikte  daher  zu  Lasten  der  Preisstabilität  des  Euro  lösen

könnte.59 

C. Analyse der geplanten Bankenunion

I. Europäische Bankenaufsicht 

Die Aufgaben des SSM innerhalb der Bankenunion sind es, Krisen-

potential früher zu erkennen, möglichen Krisen dadurch vorzubeugen

und das zwischen den teilnehmenden Staaten notwendige Vertrauen

zu  schaffen,  damit  in  einem  zweiten  Schritt  gemeinsame  Fi-

nanzierungsquellen für den Bankensektor wie der ESM oder ein ge-

meinsamer Abwicklungs- oder Einlagensicherungsfonds genutzt wer-

den können.60 Dazu muss die  Bankenaufsicht  des SSM effektiver

sein als sie es auf nationaler Ebene ist.61 Außerdem sollen durch die

einheitliche Aufsicht Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzel-

56 VÖB, PM v. 10.07.2013, S. 1; Burghof, ifo Schnelldienst 14/2012, 3, 5, 6; Rocholl, ifo 
Schnelldienst 14/2012, 12, 14, 15; Schneider, EuZW 2012, 721, 722. 
57 Fahrenschon, ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 16, 18; Schneider, EuZW 2012, 721, 722. 
58 Herdegen,WM 2012, 1889, 1890. 1892; Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 8; 
Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 836. 
59 Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 832. 
60 Kommissionsvorschlag SSM-VO, Begründung S. 1; Europäische Kommission, Fahrplan 
für eine Bankenunion, S. 3; Europäische Kommission, MEMO/12/656 v. 10.09.2012, S. 2; 
Europäische Kommission, MEMO/12/662 v. 12.09.2012, S. 2. 
61 Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7. 
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nen Staaten verhindert werden.62  Da die anderen Elemente der Ban-

kenunion auf den SSM als ersten schon verwirklichten Teil aufbauen

werden, legt dieser bestimmte Grundstrukturen fest,  die später für

die  gesamte Bankenunion von Bedeutung sein  werden.  Der  nach

dem Kompromissvorschlag geplante Aufbau des SSM und insbeson-

dere dessen Grundstrukturen werden im folgenden Abschnitt näher

betrachtet, um beurteilen zu können, ob der SSM seine Aufgaben in-

nerhalb der Bankenunion wird erfüllen können. 

1. Beschränkung des SSM auf den Euroraum 

Eine  erste  Grundentscheidung  bei  der  Konstruktion  des  SSM ist,

dass dieser und damit die gesamte Bankenunion grundsätzlich nur

für Banken im Euroraum gelten wird.63 Die anderen EU-Staaten kön-

nen jedoch eine enge Zusammenarbeit mit der EZB eingehen und

dem SSM dadurch freiwillig beitreten.64 Andere Möglichkeiten wären,

einen EU-weiten Aufsichtsmechanismus zu schaffen oder den SSM

ohne die Möglichkeit des freiwilligen Beitritts auf die Eurostaaten zu

beschränken. 

Die grundsätzliche Beschränkung auf  den Euroraum wird damit be-

gründet, dass es hier durch die gemeinsame Währung schon eine

tiefere Integration des Finanzmarktes gebe und die Ansteckungsge-

fahr  im  Krisenfall  dadurch  im Euroraum besonders  stark  sei,  wie

auch die Krise der letzten Jahre gezeigt habe.65 Daher sei es hier be-

sonders wichtig,  Maßnahmen zur Erhöhung der Finanzstabilität  zu

ergreifen.66 Diese Begründung erklärt jedoch nicht, weshalb die ande-

ren EU-Staaten nicht auch eingeschlossen werden sollten. Für eine

EU-weite  Bankenunion spricht,  dass es im gesamten Binnenmarkt

grenzüberschreitende Banktätigkeiten und dadurch eine erhöhte An-

steckungsgefahr gibt.67 Außerdem ist eines der mit SSM und Ban-

kenunion  verfolgten  Ziele  auch  die  Stärkung  des  Binnenmarktes

62 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 10 zum Kompromissvorschlag SSM-VO.
63 Art. 2 Nr. 1 Kompromissvorschlag SSM-VO. 
64 Art. 2 Nr. 1, Art. 6 Kompromissvorschlag SSM-VO. 
65 Erwägungsgrund Nr. 9 zum Kompromissvorschlag SSM-VO; Europäische Union, 
Fahrplan für eine Bankenunion, S. 2; Europäische Kommission, MEMO/12/656 v. 
10.09.2012, S. 2; Fuest, ifo Schnelldienst 14/2012, 22, 23.
66 Erwägungsgrund Nr. 9 zum Kompromissvorschlag SSM-VO; Europäische Kommission, 
MEMO/13/679 v. 10.07.2013. 
67 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 176.
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durch eine einheitliche Rechtsanwendung.68 Gibt es nur im Euroraum

eine einheitliche Aufsicht, werden Wettbewerbsverzerrungen in die-

sem Teil zwar verringert, gleichzeitig entsteht jedoch ein Gefälle zwi-

schen Euro- und Nicht-Euro-Staaten, was zu einer Zweiteilung des

Finanzbinnenmarktes führen kann.69 Es muss jedoch auch die prakti-

sche Umsetzbarkeit  einer EU-weiten Bankenaufsicht  berücksichtigt

werden. Hier ist das Problem, dass insbesondere das Vereinigte Kö-

nigreich entschieden ablehnt, sich unter eine europäische Aufsicht zu

begeben,  und  diese  nicht  gegen  dessen  Willen  errichtet  werden

kann.70 Um durch die Bankenunion die Finanzstabilität gerade im Eu-

roraum dennoch stärken zu können, gleichzeitig aber eine Spaltung

des Binnenmarktes so weit wie möglich zu vermeiden, kommt daher

nur die hier gewählte Möglichkeit in Betracht, die Nicht-Euro-Ländern

einen freiwilligen Beitritt anbietet. Diese Konstruktion ist aufgrund der

unterschiedlichen Währungen innerhalb des Aufsichtsgebietes zwar

komplizierter als eine solche, die ausschließlich auf den Euroraum

begrenzt ist,71 dies ist bei einer Abwägung mit der ansonsten beste-

henden Gefahr der Spaltung des Binnenmarktes jedoch hinzuneh-

men. Um dadurch eine Spaltung des Binnenmarktes tatsächlich zu

verhindern, muss der SSM allerdings so ausgestaltet sein, dass für

die Nicht-Euro-Länder echte Anreize zum Beitritt  bestehen.72 Dazu

müssen sie sich beispielsweise bei einem Beitritt an den Aufsichts-

entscheidungen  beteiligen  können.73 Im  Ergebnis  ist  die  gewählte

Ausgestaltung des SSM in dieser Hinsicht also zu begrüßen. Um den

Binnenmarkt so weit wie möglich zu schützen, sollte bei allen wei-

teren Entscheidungen jedoch bedacht werden, dass der SSM und

die Bankenunion nicht nur für den Euroraum, sondern potentiell für

alle EU-Staaten geschaffen werden und alle EU-Staaten die gleichen

68 Europäische Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 5; Speyer, ifo Schnelldienst 
14/2012, 6, 7. 
69 Herdegen, WM 2012, 1889, 1890, 1892; Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 8;  
Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 176; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 836. 
70 Mansion-House-Rede des Schatzkanzlers des Vereinigten Königreichs George Osborne v.
13.06.2012, abrufbar unter http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/9332318/

George-Osbornes-Mansion-House-speech-in-full.html [08.09.2013]; Pisani-Ferry 
et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 7.
71 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 7.
72 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 176. 
73 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 176; Eriksson, Einheitlicher 
Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 44.
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Rechte und Möglichkeiten haben müssen. 

2. Kompetenz der EU zur Errichtung des SSM

Eine weitere wesentliche Grundentscheidung ist, dass der SSM nicht

durch eine Änderung des Primärrechts, sondern durch zwei Verord-

nungen, also durch Sekundärrecht,  geschaffen werden soll.  Daher

stellt  sich  hier  aufgrund  des  im  Europarecht  gemäß

Art. 5 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 EUV geltenden Grundsatzes der begrenz-

ten Einzelermächtigung die Frage, ob die EU Kompetenzen zum Er-

lass der Verordnungen besitzt.

Die Verordnung zur Übertragung der Bankenaufsicht auf die EZB soll

aufgrund des Art. 127 Abs. 6 AEUV erlassen werden.74 Danach kann

der Rat durch Verordnung besondere Aufgaben im Zusammenhang

mit der Bankenaufsicht der EZB übertragen. Damit die Verordnung

auf diese Norm gestützt werden kann, müsste es sich bei den mittels

der Verordnung zu übertragenden Aufsichtsaufgaben also um „be-

sondere Aufgaben“ im Sinne dieser Vorschrift handeln. Das bedeutet

jedenfalls, dass die Übertragung der gesamten Bankenaufsicht auf

die  EZB unzulässig ist.75 Art. 4 Abs. 1  Kompromissvorschlag SSM-

VO zählt diejenigen Aufsichtsaufgaben ausdrücklich auf, die die EZB

künftig wahrnehmen soll. Für alle nicht genannten Bereiche werden

weiterhin ausschließlich die nationalen Aufsichtsbehörden zuständig

sein.76 Außerdem wird der EZB auch innerhalb der aufgezählten Auf-

gabenbereiche die  direkte Aufsicht  nur  über  „bedeutende“  Banken

übertragen.77 Die EZB wird also nicht mit der gesamten Bankenauf-

sicht betraut. Dennoch bleibt fraglich, ob die übertragenen Aufgaben

tatsächlich  „besondere  Aufgaben“  im  Sinne  des  Art. 127 Abs. 6

AEUV sind. Sachlich soll die EZB zwar nur die ihr ausdrücklich zuge-

wiesenen Aufgaben übernehmen, diese umfassen jedoch alle zentra-

len, typischen Aufsichtsaufgaben, während den nationalen Behörden

nur Randzuständigkeiten wie die für den Verbraucherschutz oder den

Missbrauch des Finanzsystems für Geldwäsche und Terrorismusfi-

74 Kommissionsvorschlag SSM-VO, Begründung S. 3.
75 Häde in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 127 AEUV Rn. 56; Kempen in: Streinz, 
EUV/AEUV, Art. 127 AEUV Rn. 25; Herdegen, WM 2012, 1889, 1891, 1892; 
Brandi/Gieseler, BB 2012, 2646, 2650; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 834. 
76 Erwägungsgrund Nr. 22 zum Kompromissvorschlags SSM-VO.
77 Art. 5 Abs. 4 Kompromissvorschlag SSM-VO.
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nanzierung verbleiben.78 Dafür, dass die zu übertragenden Aufgaben

trotzdem noch „besondere Aufgaben“ sind, spricht, dass Kompetenz-

vorschriften  im  Europarecht  weit  auszulegen  sind79 und  aus  dem

Wortlaut der Norm nicht deutlich hervorgeht, dass gerade zentrale

Aufgaben  bei  den  Mitgliedstaaten  verbleiben  müssen.80 Allerdings

bedeutet das Wort „besondere“ im allgemeinen Sprachgebrauch so

viel  wie  „außergewöhnliche“,  „nicht  alltägliche“,81  was  dagegen

spricht,  darunter die meisten der alltäglichen Aufsichtsaufgaben zu

fassen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Wortlaut der

Norm in anderen Sprachen, der beispielsweise im Englischen „speci-

fic tasks“ und im Französischen „missions spécifiques“ lautet.82 Au-

ßerdem widerspräche es dem Willen der Vertragsparteien, die die

Übertragung der gesamten Aufsicht gerade ausgeschlossen haben,

wenn das faktisch dadurch wieder möglich würde, dass nur einige

wenige Randaufgaben bei den nationalen Behörden verbleiben müs-

sen.  Daher  ist  der  Begriff  „besondere  Aufgaben“  eng auszulegen.

Der  EZB  sollen  folglich  sachlich  nicht  nur  „besondere  Aufgaben“

übertragen werden.

Man könnte ein Übertragen „besonderer Aufgaben“ jedoch auch dar-

in sehen, dass die EZB die Aufsicht sachlich zwar in weiten Teilen,

aber nur über „bedeutende“ und damit „besondere“ Banken unmittel-

bar ausüben soll.83 In Deutschland betrifft das nur 35 bis 40 von etwa

2000 Banken.84 Zwar sind die bedeutenden Banken zahlenmäßig in

der Unterzahl, sie machen dafür jedoch den Großteil der Bilanzsum-

me aller Banken aus.85 Außerdem soll auch die Beaufsichtigung aller

anderen Banken nach Vorgaben der EZB ausgeführt werden, wozu

ihr nach der Verordnung unter anderem ein weiter Ermessensspiel-

78 Erwägungsgrund Nr. 22 zum Kompromissvorschlags SSM-VO; Brandi/Gieseler, BB 
2012, 2646, 2650; Eriksson, Einheitlicher Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 
28, 29.
79 Rossi in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 352 Rn. 61; Streinz in: Streinz, EUV/AEUV, 
Art. 352 Rn. 9; Eriksson, Einheitlicher Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 29.
80 Eriksson, Einheitlicher Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 29. 
81 Bibliographisches Institut GmbH, Duden online, Wörterbuch, besondere, besonderer, 
besonderes, Version v. 18.01.2013, abrufbar unter http://www.duden.de/node/657295/

revisions/1193730/view [08.09.2013]. 
82 Herdegen, WM 2012, 1889, 1891.
83 Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 834. 
84 Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 834.  
85 Bankenverband, Übersicht Kreditinstitute 2012; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 834. 
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raum zusteht,  innerhalb dessen sie auch die direkte Aufsicht über

nicht bedeutende Banken an sich ziehen und alle Banken somit je-

denfalls mittelbar kontrollieren kann.86 Daher liegen auch in dieser

Hinsicht keine „besonderen Aufgaben“ vor.  Die Aufsicht kann daher

nicht auf der Grundlage von Art. 127 Abs. 6 AEUV auf die EZB über-

tragen werden. 

Daher stellt sich nun die Frage, ob es eine andere Kompetenznorm

gibt, aufgrund derer die geplante Verordnung erlassen werden kann.

In Betracht kommen Art. 114 Abs. 1 AEUV, die allgemeine Harmoni-

sierungskompetenz des Binnenmarktes,  und Art. 352 Abs. 1  AEUV

als Vertragsabrundungsklausel.  Allerdings ist  Art. 127 Abs. 6  AEUV

hinsichtlich der Übertragung von Aufsichtsaufgaben auf die EZB eine

abschließende Regelung und daher lex specialis gegenüber diesen

Normen, sodass die dort festgelegten inhaltlichen Einschränkungen

nicht unter Berufung auf eine andere Norm umgangen werden kön-

nen.87 Weitere Kompetenznormen sind nicht ersichtlich, sodass die

Übertragung der Aufsicht auf die EZB nur auf dem Wege einer Ver-

tragsänderung geschehen kann. 

Möglicherweise könnte jedoch der EBA als Alternative zur EZB durch

Sekundärrecht die Bankenaufsicht übertragen werden. Die Kompe-

tenz dazu könnte sich aus Art. 114 Abs. 1 AEUV oder Art. 352 Abs. 1

AEUV ergeben.  Beide Normen sind in diesem Fall jedoch nur dann

anwendbar,  wenn  die  Verordnung dem Funktionieren des Binnen-

marktes dient. Problematisch ist insofern, dass die Verordnung einer-

seits umfassende Befugnisse auf die europäische Ebene übertragen,

andererseits aber primär die Finanzstabilität und nur sekundär den

Binnenmarkt verbessern soll.88 Durch die Beschränkung auf den Eu-

roraum nimmt sie zur Erreichung dieses Ziels sogar eine gewisse

Spaltung des Binnenmarktes in Kauf, sodass die Maßnahme sogar

als  binnenmarktbehindernd  verstanden  werden  kann.89 Außerdem

86 Art. 5 Abs. 5 a), b) Kompromissvorschlag SSM-VO.
87 Häde in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 127 AEUV Rn. 56, 62; Herdegen, WM 2012,
1889, 1892; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 835; Eriksson, Einheitlicher Europäischer 
Bankenaufsichtsmechanismus, S. 33.
88 Europäischer Rat, Bericht v. 26.06.2012, S. 4, 5; Europäische Kommission, Fahrplan für 
eine Bankenunion, S. 2; Europäische Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 5; 
Herdegen, WM 2012, 1889, 1897. 
89 Vgl. Kahl in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 114 AEUV Rn. 26; Herdegen, WM 
2012, 1889, 1897.
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verbieten  die  „Meroni-Doktrin"  des  EuGH90 und  das  Gebot  zur

Wahrung  des  institutionellen  Gleichgewichts91,  Ermessensent-

scheidungen von besonderer politischer Bedeutung auf nicht in den

Verträgen  angelegte  Institutionen  zu  übertragen.92 Daher  könnte

auch  nicht  die  EBA durch Sekundärrecht  mit  der  Aufsicht  betraut

werden.

Rechtlich ist also eine Errichtung des SSM mit  der EZB, der EBA

oder einer neu zu schaffenden Bankenaufsichtsbehörde denkbar, je-

doch nur auf dem Wege einer Vertragsänderung. Die geplante Ver-

ordnung zur Übertragung von Aufsichtsbefugnissen auf die EZB ist

weder  von Art. 127 Abs. 6  AEUV noch von einer  anderen Kompe-

tenznorm gedeckt, sodass ihr Erlass unionsrechtswidrig ist. 

Die zweite geplante Verordnung zur Errichtung des SSM soll nur die

Verfahrensmodalitäten innerhalb der EBA an die neue Aufsicht an-

passen.93 Sie kann daher wie geplant auf derselben Grundlage wie

die durch sie zu ändernde VO (EU) Nr. 1093/2010, nämlich aufgrund

Art. 114 AEUV, erlassen werden.94

3. Die EZB als Bankenaufsichtsbehörde

Als  Nächstes  stellt  sich  unabhängig vom Bestehen einer  entspre-

chenden EU-Kompetenz die Frage, wie zweckmäßig es ist, die EZB

als  Aufsichtsbehörde  zu  wählen.  Für  die  geplante  Konstruktion

spricht hauptsächlich, dass die EZB aufgrund ihrer Tätigkeit als Zen-

tralbank bereits über eine gute Kenntnis der Banken in Europa ver-

fügt, die sie in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde nutzen kann.95 Au-

ßerdem sind die Zentralbanken in den meisten Eurostaaten bereits

an der Bankenaufsicht beteiligt, sodass es schon Erfahrungen mit ei-

nem solchen Aufbau gibt.96

90 EuGH-Urteile v. 13.06.1958, Rs. 9/56, Slg. 1958, 9 ff., Rs. 10/56, Slg. 1958, 51 ff.
91 EuGH-Urteil v. 25.05.1990, Rs. C-70/88, Slg. 1990, I-2041 Rn. 21 ff. 
92 Calliess in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 13 EUV Rn. 47 ff., 57; Herdegen, WM 
2012, 1889, 1893; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 834, 835. 
93 Kommissionsvorschlag Änderung EBA-VO, Begründung S. 4, 5. 
94 Kommissionsvorschlag Änderung EBA-VO, Begründung S. 3; Eriksson, Einheitlicher 
Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 27.
95 Richter, Eine zentrale europäische Bankenaufsichtsbehörde?, S. 105, 106, 109; 
Wissenschaftlicher Beirat, Brief v. 16.10.2012, S. 6; Rocholl, ifo Schnelldienst 14/2012, 12,
13; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 11; Sachverständigenrat, 
Jahresgutachten 2012/13, S. 174.
96 Hahn/Häde, Währungsrecht, § 17 Rn. 102; Asmussen, ifo Schnelldienst 14/2012, 19, 20; 
Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7. 
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Dem steht jedoch vor allem die Befürchtung entgegen, dass es inner-

halb der EZB Interessenkonflikte zwischen der Geldpolitik und der

Bankenaufsicht geben wird.97 Solche Konflikte können dadurch ent-

stehen, dass die Interessen der Geldpolitik und der Finanzstabilität

unter Umständen gegenläufig sind.98 Beispielsweise kann sich eine

geldpolitisch gebotene Anhebung der Leitzinsen negativ auf die zu

beaufsichtigenden Banken auswirken.99 Daher  könnte  die  Übertra-

gung der Bankenaufsicht auf die EZB dazu führen, dass diese ihr pri-

märrechtlich in Art. 127 Abs. 1 AEUV festgelegtes Hauptziel, die Ge-

währleistung der Preisstabilität, nicht mehr effektiv und unabhängig

verfolgt, sondern sich dabei von aufsichtsrechtlichen Erwägungen lei-

ten lässt.100 Umgekehrt kann sich auch die Qualität der Aufsicht durch

die Berücksichtigung geldpolitischer Aspekte verschlechtern.101 Auch

die Kommission, der Rat und das Parlament sehen die Gefahr von

Interessenkonflikten und planen daher, die Bankenaufsicht und die

Geldpolitik innerhalb der EZB vollständig voneinander zu trennen.102

Dazu soll ein neues Aufsichtsgremium, bestehend aus Vertretern der

EZB und der  nationalen Behörden,  errichtet  werden,  das die  Auf-

sichtsbeschlüsse vorbereitet.103 Außerdem wird es eine Schlichtungs-

stelle geben, die „Meinungsverschiedenheiten der zuständigen Be-

hörden der betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaaten in Bezug auf

Einwände  des  EZB-Rats  gegen  einen  Beschlussentwurf  des  Auf-

sichtsgremiums“ beilegt.104 Fraglich ist, ob diese Vorkehrungen aus-

reichen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Problematisch an der

geplanten Trennung der verschiedenen Funktionen ist, dass trotz der

97 Richter, Eine zentrale europäische Bankenaufsichtsbehörde?, S. 109, 110; Hahn/Häde, 
Währungsrecht, § 17 Rn. 98; Wissenschaftlicher Beirat, Brief v. 16.10.2012, S. 6; 
Brandi/Gieseler, BB 2012, 2646, 2649; Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 4; 
Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 832. 
98 Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7. 
99 Europäische Kommission, MEMO/12/662 v. 12.09.2012, S. 6; Sachverständigenrat, 
Jahresgutachten 2012/13, S. 174, 175; Brandi/Gieseler, BB 2012, 2646, 2649; Eriksson, 
Einheitlicher Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 42.
100 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 11; Wissenschaftlicher 
Beirat, Brief v. 16.10.2012, S. 6; Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7; Steffen, ifo 
Schnelldienst 1/2013, 10, 11; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 832.
101 Pisani-Ferry, et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 11; Eriksson, Einheitlicher 
Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 42.  
102 Art. 18 Kompromissvorschlag SSM-VO; Erwägungsgründe Nr. 35, 36 zum 
Kompromissvorschlag SSM-VO; Europäische Kommission, MEMO/12/662 v. 12.09.2012, 
S. 6.
103 Art. 19 Abs. 1, 3 Kompromissvorschlag SSM-VO.
104 Art. 18 Abs. 3b Kompromissvorschlag SSM-VO.
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Schaffung  des Aufsichtsgremiums der  mit  der  Geldpolitik  betraute

EZB-Rat  letztendlich  die  verbindlichen  Beschlüsse  fassen  wird.105

Zwar sieht Art. 18 Abs. 3a Kompromissvorschlag SSM-VO vor, dass

die die Aufsicht und die Geldpolitik betreffenden Sitzungen des EZB-

Rates und ihre Tagesordnungen strikt voneinander getrennt werden

müssen.  Das  ändert  jedoch  nichts  daran,  dass  die  gleichen

Personen  über  beide  Bereiche  entscheiden  sollen  und  sich  eine

Vermischung  der  Interessen  daher  wohl  nicht  verhindern  lässt.106

Zusätzlich soll  es die Schlichtungsstelle geben. Jedoch ergibt sich

aus dem Verordnungsvorschlag nicht, ob im Falle einer Meinungs-

verschiedenheit die Schlichtungsstelle oder der EZB-Rat das Letzt-

entscheidungsrecht  hat.107 Steht  es  dem EZB-Rat  zu,  ändert  das

nichts an der oben beschriebenen Problematik. Steht es der Schlich-

tungsstelle zu, sichert  das zwar eine gewisse Unabhängigkeit  des

Aufsichtsgremiums gegenüber dem EZB-Rat, kann aber umgekehrt

nicht verhindern, dass der trotzdem mit der Aufsicht befasste EZB-

Rat seiner Geldpolitik aufsichtsrechtliche Erwägungen zugrunde legt.

Die geplante Binnenorganisation der EZB wird daher nicht ausrei-

chen,  um  Interessenkonflikte  zu  verhindern.  Hinzu  kommt,  dass

durch die Beteiligung dreier Gremien an den Entscheidungsprozes-

sen ein schnelles, entschlossenes und damit gerade in Krisen effekti-

ves aufsichtsrechtliches Handeln erschwert wird.108 Ein weiteres Ar-

gument  gegen die  EZB als  Bankenaufsichtsbehörde ist,  dass  der

SSM, wie oben beschrieben, so gestaltet werden sollte, dass er für

Euro-  und  Nicht-Euro-Länder  gleichermaßen  attraktiv  ist.109 Auch

wenn  Art. 19 Abs. 1 Kompromissvorschlag  SSM-VO  vorsieht,  dass

im Aufsichtsgremium aus jedem teilnehmenden  Mitgliedstaat,  also

auch aus den teilnehmenden Nicht-Euro-Ländern, ein Vertreter sitzt,

sind diese Länder im letztlich beschlussfassenden EZB-Rat nicht ver-

treten.  Art. 19 Abs. 3,  Art. 6 Abs. 6abb  Kompromissvorschlag  SSM-

105 Art. 19 Abs. 3 Kompromissvorschlag SSM-VO. 
106 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 175; Brandi/Gieseler, BB 2012, 2646, 
2649; Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7; Eriksson, Einheitlicher Europäischer 
Bankenaufsichtsmechanismus, S. 43.
107 Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 5; Paul, Wirtschaftsdienst 2013, 2.
108 Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 4, 5. 
109 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 176; Eriksson, Einheitlicher 
Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 44.
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VO verleiht ihnen zwar gewisse Rechte, einen Aufsichtsbeschluss zu

beanstanden,  sie  können  ihn  jedoch  letztlich  nicht  beeinflussen,

sondern als letzte Möglichkeit nur den SSM verlassen. Die Wahl der

EZB  als  Aufsichtsbehörde  trägt  also  nicht  dazu  bei,  Nicht-Euro-

Länder zum Beitritt zum SSM zu motivieren. Da sie außerdem, wie

oben beschrieben, aufgrund der möglichen Interessenkonflikte weder

zweckmäßig noch mit Art. 127 Abs. 1 AEUV vereinbar ist, muss der

Vorteil, dass die EZB bereits Kenntnisse des Bankensektors hat, im

Ergebnis hinter diesen Nachteilen zurücktreten. 

Alternativ könnte im Rahmen der erforderlichen Primärrechtsände-

rung der EBA die Bankenaufsicht übertragen werden. Dafür spricht,

dass diese jetzt schon auf dem Gebiet der Bankenaufsicht tätig ist.110

Allerdings ist sie gemäß Art. 8, 10 ff. Verordnung (EU) Nr. 1093/2010

für die Rechtsvereinheitlichung und Koordination der Bankenaufsicht

in der ganzen EU zuständig, während die europäische Bankenauf-

sicht als solche nicht alle EU-Länder umfassen würde.111 Außerdem

ist ihr Sitz gemäß Art. 7 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 in London,

also in einem Staat, der nicht am SSM teilnehmen wird.112 Im Ergeb-

nis  sollte  deswegen  eine  ganz  neue  Aufsichtsbehörde  gegründet

werden,  wodurch Interessenkonflikte ganz ausgeschlossen würden

und Nicht-Euro-Länder im Falle ihrer Teilnahme genau die gleichen

Mitgestaltungsrechte haben könnten wie die Euroländer.

4. Zweistufiger Aufbau der Aufsicht

Die letzte  Grundentscheidung des  SSM betrifft  die  Frage,  welche

Banken die europäischen Aufsicht umfassen wird. Nach dem geplan-

ten zweistufigen Aufbau sollen zwar alle Banken des Euroraumes un-

ter den SSM fallen, unmittelbar allerdings nur „bedeutende“ Banken

im Sinne des Art. 5 Abs. 4 Kompromissvorschlag SSM-VO europä-

isch  überwacht  werden.  „Bedeutende“  Banken sind  demzufolge in

der  Regel  solche,  die  eine Bilanzsumme von mindestens 30 Mrd.

Euro haben oder deren Bilanzsumme das Bruttoinlandsprodukt ihres

Mitgliedstaates um 20% übersteigt, jedenfalls die drei bedeutendsten

110 Vgl. Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7; Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7. 
111 Vgl. Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 12; Gstädtner, ifo 
Schnelldienst 1/2013, 6, 7. 
112 Vgl. Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 7.
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Banken eines Mitgliedstaates und Banken, die  Unterstützung aus

der  Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität  (European Financial

Stability Facility, EFSF) oder dem ESM erhalten oder beantragt ha-

ben.113 Alle anderen Banken sollen bis auf die Zulassung und den Er-

werb von Anteilen an anderen Banken, wofür die EZB ausschließlich

zuständig ist, weiterhin von den nationalen Aufsichtsbehörden über-

wacht werden.114 Dazu kann die EZB jedoch Verordnungen, Leitlinien

und allgemeine Anweisungen erlassen, nach denen diese die Auf-

sicht ausführen müssen.115 Außerdem kann die EZB die Aufsicht über

jede Bank direkt an sich ziehen, sofern das zur Sicherung einheitli-

cher Aufsichtsstandards notwendig ist.116 Mittelbar bleibt die EZB da-

her  für  alle  Banken  zuständig.117 Andere  denkbare  Gestal-

tungsmöglichkeiten  wären  die  zunächst  geplante,  direkte  Aufsicht

über alle Banken unabhängig von ihrer Größe oder ein zweigeteilter

Aufbau, bei dem nur die größten Banken in den SSM eingebunden

werden und die kleineren Banken ausschließlich der Aufsicht der na-

tionalen Behörden unterliegen.118 Daher stellt sich die Frage, ob der

hier gewählte Aufbau für die Bankenunion der sinnvollste ist. 

Damit die Bankenunion die wechselseitige Abhängigkeit von Staaten

und Banken trennen kann, müssen jedenfalls solche Banken von der

Bankenunion und damit auch vom SSM als deren Grundelement um-

fasst werden, die im Krisenfall von Staaten gerettet werden müssten.

Solche  Banken  sind  zwar  oftmals  „bedeutende  Banken“  i.S.d.

Art. 5 Abs. 4  Kompromissvorschlag  SSM,  jedoch  hat  die  Krise

gezeigt, dass nicht nur internationale Großbanken, sondern auch re-

gionale Banken wie die spanischen Sparkassen, die Cajas, die Fi-

nanzstabilität eines Staates gefährden können.119 Es ist daher nicht

leicht,  Abgrenzungskriterien zu finden, nach denen man beurteilen

kann, welche Banken systemrelevant sind und deswegen europäisch

113 Art. 5 Abs. 4 Kompromissvorschlag SSM-VO. 
114 Art. 5 Abs. 6, Art. 4 Abs. 1 a), b) Kompromissvorschlag SSM-VO. 
115 Art. 5 Abs. 5 a) Kompromissvorschlag SSM-VO. 
116 Art. 5 Abs. 5 b) Kompromissvorschlag SSM-VO. 
117 Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 9. 
118 Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 9. 
119 Erwägungsgrund Nr. 13 zum Kompromissvorschlag SSM-VO; Europäische 
Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion, S. 7; Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 9; 
Kemmer, ifo Schnelldienst 14/2012, 10, 11; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution
2012/12, S. 9. 
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beaufsichtigt werden sollten und welche nicht.120 Gäbe es zwei ge-

trennte  Aufsichtssysteme,  eines  für  bedeutende  und  eines  für

weniger bedeutende Banken, würde das durch eine unterschiedliche

Rechtsanwendung  außerdem  zu  Wettbewerbsverzerrungen  zwi-

schen diesen beiden Gruppen führen.121 Dies spricht dafür, alle Ban-

ken der europäischen Aufsicht zu unterstellen. 

Andererseits  soll  der  SSM künftigen Bankenkrisen besser  vorbeu-

gen, indem er einen besseren Überblick über die internationalen Ge-

schäfte der Banken bietet und internationale Systemrisiken daher frü-

her erkannt werden können.122 Dieser Vorteil der europäischen Auf-

sicht gilt jedoch nicht in Bezug auf kleinere Banken, die keine inter-

nationalen Geschäfte betreiben.123 Stattdessen prägen hier regionale

Besonderheiten das Geschäft, welche die nationalen Behörden bes-

ser kennen und einschätzen können als eine europäische Aufsicht es

könnte.124 Eine alleinige europäische Aufsicht über kleinere Banken

kann daher nicht effektiver sein als die nationale Aufsicht, stattdes-

sen könnte die Aufsichtsqualität sogar sinken.125 Das spricht dage-

gen, alle Banken gleichermaßen unmittelbar zu beaufsichtigen.

All diese Erwägungen führen zu dem gewählten zweistufigen Aufbau

als Kompromiss. Durch die unmittelbare Aufsicht der nationalen Be-

hörden über kleinere Banken geht deren Ortskenntnis hierbei nicht

verloren und die Aufsichtsqualität sinkt nicht. Dennoch kann die euro-

päische  Aufsicht  durch  Anweisungen  und  Leitlinien  sicherstellen,

dass es eine einheitliche Aufsichtspraxis ohne Wettbewerbsverzer-

rungen gibt. Unter Umständen kann sie sogar die direkte Aufsicht an

sich ziehen, sodass auch den von regionalen Banken ausgehenden

Gefahren für die Finanzstabilität entgegengewirkt werden kann. Die

Nachteile dieses Aufbaus sind seine Komplexität  und Unübersicht-

120 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 177; Kemmer, ifo Schnelldienst 
14/2012, 10, 11.
121 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 9; Speyer, ifo Schnelldienst 
14/2012, 6, 9; Kemmer, ifo Schnelldienst 14/2012, 10, 11. 
122 Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 
2012/12, S. 9; Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 4.
123 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 9; Gstädtner, ifo 
Schnelldienst 1/2013, 6, 8.
124 Richter, Eine zentrale europäische Bankenaufsichtsbehörde?, S. 92; Fahrenschon, ifo 
Schnelldienst 14/2012, 15, 16.
125 Richter, Eine zentrale europäische Bankenaufsichtsbehörde?, S. 92; Gstädtner, ifo 
Schnelldienst 1/2013, 6, 8. 
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lichkeit.126 Kleinere Banken können künftig je nach Sachgebiet aus-

schließlich von den nationalen Behörden, von den nationalen Behör-

den nach Vorgaben der EZB oder ausschließlich von der EZB beauf-

sichtigt werden.127 Dies schafft eine enorme praktische Unsicherheit

für die Banken, die sicher wissen müssen, wer sie letztendlich kon-

trolliert.128 Allerdings würden auch dann, wenn die europäische Auf-

sicht alle Banken gleichermaßen umfassen würde, bestimmte Aufga-

ben an die nationalen Behörden delegiert werden.129 Auch bei einem

zweigeteilten Aufbau wäre ein Austausch zwischen nationalen Behör-

den  und  der  europäischen  Aufsicht  zur  Minimierung  von  Wettbe-

werbsverzerrungen  unerlässlich.  In  jedem Fall  würde  es  also  ein

komplexes Nebeneinander von nationaler und europäischer Aufsicht

geben, das neu geregelt  werden müsste.  Daher bleibt  auch unter

diesen Aspekten das hier gewählte zweistufige Aufsichtssystem das

sinnvollste. Das bedeutet jedoch nicht, dass das System schon aus-

reichend geplant ist. Viele Fragen, die die Zusammenarbeit von na-

tionaler und europäischer Aufsicht betreffen, sind noch offen, sodass

das Verhältnis der Aufsichtsbehörden untereinander noch detailliert

ausgestaltet werden muss.130 Ansonsten drohen Rechtsunsicherheit,

langwierige  Entscheidungsprozesse  und  Missverständnisse,  durch

die die Aufsicht nicht effektiver, sondern komplizierter wird.131 

5. Demokratische Legitimation der Aufsicht 

Weiterhin stellt  sich die Frage, ob die Aufsichtsentscheidungen im

SSM  ausreichend  demokratisch  legitimiert  sein  werden.  Die

demokratische  Legitimation  in  der  EU  erfolgt  einerseits  über  das

Europäische Parlament und andererseits über die Mitgliedstaaten im

Rat als Vertreter der nationalen Parlamente.132 Der Kompromissvor-

126 Schneider, EuZW 2013, 452, 455. 
127 Art. 4 Abs. 1, Art. 5 Abs. 4, 5, 6 Kompromissvorschlag SSM-VO; Schneider, EuZW 
2013, 452, 455.
128 Steffen, ifo Schnelldienst 1/2013, 10, 11. 
129 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 177; Pisani-Ferry et al., Bruegel 
Policy Contribution 2012/12, S. 11. 
130 Boegl, Die Bank, Haft 09/2013, 19, 21; Steffen, ifo Schnelldienst 1/2013, 10, 11; Paul, 
Wirtschaftsdienst 2013, 2, 3. 
131 Vgl.  Boegl, Die Bank, Haft 09/2013, 19, 21; Schäfer, DIW Wochenbericht Nr. 
22+23/2013, S. 16. 
132 Huber in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 10 EUV Rn. 25; Ruffert in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, Art. 10 EUV Rn. 6, 7. 
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schlag SSM-VO sieht  in  Art. 17 Abs. 1,  2 Rechenschafts-  und Be-

richterstattungspflichten der EZB gegenüber dem Europäischen Par-

lament und dem Rat sowie in Art. 17aa die Pflicht zur Berichterstat-

tung an die nationalen Parlamente vor. Art. 16 Abs. 1 Kompromiss-

vorschlag  SSM-VO schränkt  zwar  die  politische Kontrolle  insofern

wieder ein, als dass die mit der Aufsicht betrauten Personen nicht

weisungsgebunden sind.  Die Weisungsfreiheit  lässt  sich allerdings

damit rechtfertigen, dass die Aufsicht, um effektiver zu sein, gerade

frei von nationalpolitischen Überlegungen ausgeführt werden soll.133

Weiterhin  muss  das  Europäische  Parlament  gemäß Art. 19 Abs. 2

Kompromissvorschlag  SSM-VO  die  Ernennung  des  Vorsitzenden

und stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums billigen.

Problematisch ist jedoch, ob diese Rechenschaftspflichten mit der in

Art. 130 AEUV vertraglich garantierten Unabhängigkeit der EZB ver-

einbar sind.134 Art. 127 Abs. 6 AEUV sieht ausdrücklich vor, dass Auf-

sichtsaufgaben, die immer einer politischen Kontrolle bedürfen, auf

die EZB übertragen werden können. Daraus kann man schließen,

dass insofern auch Rechenschaftspflichten vereinbart werden dürfen,

solange sie die Geldpolitik nicht beeinflussen.135 Im Fall des SSM be-

steht wie oben beschrieben jedoch gerade die Gefahr der Beeinflus-

sung der Preisstabilität durch die der politischen Kontrolle unterlie-

gende Aufsicht. Daher ist auch unter diesem Gesichtspunkt eine Ver-

tragsänderung erforderlich, um eine sichere politische Kontrolle der

Aufsicht einerseits und die Unabhängigkeit der Geldpolitik anderer-

seits zu gewährleisten.

6. Single Rulebook und europäisches Verwaltungsverfahren

Problematisch  gestaltet  sich  weiterhin  das  Single  Rulebook.  Zwar

wurden weite Bereiche des Aufsichtsrechts schon harmonisiert, häu-

fig geschah dies jedoch auch durch Richtlinien.136 Art. 4 Abs. 3 Kom-

promissvorschlag SSM-VO stellt klar, dass die EZB in solchen Fällen

133 Richter, Eine zentrale Europäische Bankenaufsichtsbehörde?, S. 108; Kohtamäki, Die 
Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, S. 213, 215; Herdegen, WM 2012, 
1889, 1894; 
134 Hahn/Häde, Währungsrecht, § 20 Rn. 5, 51; Herdegen, WM 2012, 1889, 1894; 
Eriksson, Einheitlicher Europäischer Bankenaufsichtsmechanismus, S. 38, 39. 
135 Vgl. Häde in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 130 AEUV Rn. 7; Hahn/Häde, 
Währungsrecht, § 20 Rn. 51. 
136 Vgl. Richtlinie 2013/36/EU („CRD IV“); Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 4. 
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die nationalen Umsetzungsgesetze anwenden soll.  Bei der Umset-

zung von Richtlinien haben die nationalen Gesetzgeber jedoch oft-

mals Ermessensspielräume, sodass die EZB dadurch eigentlich kein

einheitliches Aufsichtsrecht, sondern Unionsrecht und 17 verschiede-

ne  nationale  Rechte  anwenden  wird.137 Dementsprechend  werden

die  europäischen  Gerichte  im  Rahmen  des  Rechtsschutzes  wohl

auch nationales Recht überprüfen müssen.138 Dies wirft viele prakti-

sche Fragen und Unsicherheiten auf, die bisher noch unbeantwortet

sind.139

Ein anderes Problem betrifft das Verwaltungsverfahren. Die europäi-

sche Aufsichtsbehörde wird künftig viele Verwaltungsaufgaben unmit-

telbar gegenüber den Banken wahrnehmen. Allerdings gibt es kein

einheitliches europäisches Verwaltungsverfahrensrecht. Der Kompro-

missvorschlag SSM-VO selbst trifft nur einzelne, generell gehaltene

Verwaltungsvorgaben.140 Daneben  werden  unverbindliches  soge-

nanntes soft law und von den Gerichten entwickelte Verfahrensrege-

lungen anwendbar sein.141 Um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit

für die betroffenen Banken zu schaffen, ist jedoch ein einheitliches

europäisches Verfahrensrecht erforderlich.142 Das Europäische Parla-

ment forderte die Kommission am 15.01.2013 bereits auf, einen ent-

sprechenden Verordnungsvorschlag vorzulegen.143 Allerdings ist die

tatsächliche  Verabschiedung  einer  solchen  Verordnung  momentan

noch nicht absehbar. 

7. Direkte Rekapitalisierung aus dem ESM

Zuletzt stellt sich die Frage, wie es zu bewerten ist, dass der ESM

Banken unter  der  Aufsicht  des SSM künftig  direkt  rekapitalisieren

können soll. Bisher darf der ESM Finanzhilfen nur an Staaten gewäh-

ren, die diese dann zur Bankenrettung verwenden können.144 Wenn

137 Schneider, EuZW 2013, 452, 454; Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 9. 
138 Schneider, EuZW 2013, 452, 456.
139 Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 4. 
140 Erwägungsgründe Nr. 33, 40, 46 Kompromissvorschlag SSM-VO.
141 EuGH-Urteile v. 12.07.1957, Rs. 7/56, 3/57 bis 7/57, Slg. 1957, 85, 115ff.; 
Guckelberger, NVwZ 2013, 601, 602; Geber, EuZW 2013, 298, 300. 
142 Kemmer, ifo Schnelldienst 14/2012, 10, 11; Guckelberger, NVwZ 2013, 601, 604; 
Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 4. 
143 Europäisches Parlament, Entschließung v. 15.01.2013. 
144 Art. 3 Vertrag zur Errichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM); ESM, 
FAQ Bankenrekapitalisierung, 28.06.2013, S. 1. 
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Banken in  Zukunft  unmittelbar  durch den ESM unterstützt  werden

können, würde dadurch eine weitere Verbindung zwischen Bank- und

Staatsschulden gelöst und so ein weiterer Schritt unternommen, den

Teufelskreis zwischen beiden zu durchbrechen.145 Daher ist die direk-

te Rekapitalisierung grundsätzlich zu begrüßen. Problematisch ist al-

lerdings, dass im Einzelfall  auch rückwirkende Bankenrekapitalisie-

rungen vorgesehen sind146 und es möglich sein soll, Banken schon

während der einjährigen Aufbauphase des SSM diesem zu unterstel-

len, nur um sie aus dem ESM rekapitalisieren zu können.147 Dadurch

könnten bereits bestehende finanzielle Probleme mancher Banken

durch den ESM gelöst werden. Die Maßnahmen des SSM und der

Bankenunion sollen im Gegensatz dazu jedoch nur zukünftige Krisen

verhindern und bewältigen, während sie keine Lösungen für Proble-

me aus der aktuelle Krise bieten. Um diese langfristigen Ziele zu er-

reichen, braucht der Aufbau des SSM Zeit. Die Möglichkeit, bereits

bestehende finanzielle Probleme durch eine direkte Rekapitalisierung

aus dem ESM zu lösen, könnte jedoch den falschen Anreiz schaffen,

den SSM so schnell wie möglich zu errichten. Daher sollten ESM-Hil-

fen für Altlasten noch wie bisher erfolgen und die direkte Rekapitali-

sierung wie die anderen Maßnahmen der Bankenunion erst nach der

Bereinigung der Altlasten im Hinblick auf zukünftige Probleme mög-

lich sein.148 

8. Fazit zur europäischen Bankenaufsicht 

Positiv lässt sich festhalten, dass mit der Gründung des SSM im Eu-

roraum bei  freiwilliger  Beitrittsmöglichkeit  für  die  anderen Mitglied-

staaten  und  dem  zweistufigen  Aufbau  der  Aufsicht  zwei  richtige

Grundentscheidungen getroffen wurden. Der größte Fehler der ge-

planten Ausgestaltung ist,  dass der  SSM durch Sekundärrecht bei

der EZB und nicht durch eine Änderung des Primärrechts bei einer

neuen Behörde errichtet werden soll. Dadurch werden nicht nur die

145 Rat der Europäischen Union, Information v. 20.06.2013, S. 1; ESM, FAQ 
Bankenrekapitalisierung, 28.06.2013, S. 1; Europäische Kommission, MEMO/13/679 v. 
10.07.2013, S. 7. 
146 Rat der Europäischen Union, Information v. 20.06.2013, S. 5; ESM, FAQ 
Bankenrekapitalisierung, 28.06.2013, S. 4. 
147 Art. 27 Abs. 34 Uabs. 2 Kompromissvorschlag SSM. 
148 Finanzministerium Finnland, PM v. 25.09.2012; Lautenschläger, ifo Schnelldienst 
1/2013, 3, 5. 
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Preisstabilität des Euro und die Qualität der Aufsicht gefährdet, son-

dern dem SSM auch die solide Rechtsgrundlage verwehrt, die er als

zentrales  Element  der  Bankenunion  braucht.  Darunter  kann  die

Glaubwürdigkeit des SSM leiden. Zudem wird für Nicht-Euro-Länder

kein ausreichender Anreiz geschaffen, dem SSM beizutreten, sodass

sich die Gefahr einer Spaltung des Binnenmarktes erhöht. Auch hin-

sichtlich der Zusammenarbeit zwischen der EZB und den nationalen

Behörden,  des  Single  Rulebooks  oder  des  Verwaltungsverfahrens

sind noch viele Fragen ungeklärt.  Daher ist  es zweifelhaft,  ob der

Zeitraum bis zum Herbst 2014, in dem der SSM voraussichtlich seine

Arbeit aufnehmen wird, ausreicht, um alle Unklarheiten beseitigen zu

können. Deswegen drohen auch aus diesem Grund Rechtsunsicher-

heit und Missverständnisse anstelle einer effektiveren Aufsicht. Auf-

grund der schnellen Errichtung des SSM können Banken zwar schon

bald direkt aus dem ESM rekapitalisiert werden. Um eine bessere

Krisenprävention und Vertrauen in die Aufsicht zu erreichen, bedarf

die  Errichtung des SSM jedoch einer  Vertragsänderung und mehr

Zeit. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die politische Erklärung

der Eurostaaten vom 13. und 14.04.2013, in der sie ihre Bereitschaft

zu  einer  Vertragsänderung  zur  Verbesserung  des  SSM  kund-

gaben.149 Es ist zu hoffen, dass diesem politischen Schritt möglichst

bald rechtliche Handlungen folgen werden.

II. Europäische Bankenabwicklung

Als zweites Element der Bankenunion soll ein einheitlicher Abwick-

lungsmechanismus  (Single  Resolution  Mechanism,  SRM)  errichtet

werden,  der für das Krisenmanagement zuständig ist.  Die Gründe

dafür sind, dass durch den SSM zukünftigen Krisen zwar so weit wie

möglich vorgebeugt werden soll, sie jedoch nie ganz ausgeschlossen

werden können.150 Außerdem gebietet der Grundsatz von Gleichlauf

von Haftung und Kontrolle, auch die Abwicklung europäisch auszu-

führen,  wenn  die  Aufsicht  auf  europäischer  Ebene  erfolgt.151 Der

149 Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April 2013, S. 44, 45. 
150 Europäische Kommission, PM v. 10.07.2013, IP/13/674, S. 1; Europäische Kommission, 
MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 6. 
151 Europäische Kommission, MEMO13/679 v. 10.07.2013, S. 6; Sachverständigenrat, 
Jahresgutachten 2012/13, S. 188, 189; Lautenschläger, ifo Schnelldienst 1/2013, 3, 5;

26



SRM bezweckt, alle Banken im Krisenfall bei Erhaltung ihrer system-

relevanten Funktionen auf Kosten der Eigentümer und Gläubiger ab-

wickeln zu können,  sodass der  Staat,  also die Steuerzahler,  nicht

mehr für Banken haften müssen.152 Dadurch soll den Banken der An-

reiz zu risikoreichem Verhalten genommen und der Teufelskreis aus

sich verstärkenden Banken- und Staatsschulden durchbrochen wer-

den.153 Zusätzlich könnten durch ein effektiveres Krisenmanagement,

als es auf nationaler Ebene möglich ist, die Auswirkungen von Krisen

so gering wie möglich gehalten und national motivierte Verzögerun-

gen der Bankenabwicklung verhindert werden.154 Da auch ein euro-

päischer Abwicklungsfonds geplant ist,  der die jeweiligen Maßnah-

men neben Anteilseignern und Gläubigern finanzieren soll,155 ist die

größte Befürchtung, dass der SRM zu einer Vergemeinschaftung der

Haftung für Bankenschulden führen wird.156 Im folgenden Teil werden

die wesentlichen Merkmale des SRM, wie  er  im Kommissionsvor-

schlag vom 10.07.2013 geplant ist, untersucht und herausgearbeitet,

ob die beschriebenen Ziele so erreicht werden können. 

1. Kompetenz der EU zur Errichtung des SRM 

Als Rechtsgrundlage schlägt die Kommission Art. 114 Abs. 1 AEUV

vor. Die Verordnung müsste also eine Maßnahme zur Rechtsanglei-

chung sein mit dem Ziel, das Funktionieren des Binnenmarktes zu

verbessern. Die Kommission begründet dies unter anderem damit,

dass sowohl die uneinheitliche Anwendung des materiellen Abwick-

lungsrechts als auch das Auseinanderfallen von europäischer Ban-

kenaufsicht  und nationaler  Bankenabwicklung im SSM zu Wettbe-

werbsverzerrungen führen, die durch den SRM behoben würden.157

Hier liegen jedoch zwei Besonderheiten vor. Einmal soll die Verord-

152 Europäische Kommission, MEMO/12/656 v. 10.09.2012, S. 2; Europäische Kommission,
Fahrplan für eine Bankenunion, S. 9; Steffen, ifo Schnelldienst 1/2013, 10, 11. 
153 Europäischer Rat, Bericht v. 11.12.2012, S. 7; Europäische Kommission, MEMO/13/679
v. 10.07.2013, S. 6; Burghof, ifo Schnelldienst 14/2012, 3, 4. 
154 Europäische Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion, S. 9; Europäischer Rat, 
Bericht v. 11.12.2012, S. 7; Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 177. 
155 Art. 64 Kommissionsvorschlag SRM-VO; Europäische Kommission, MEMO/13/675 v. 
10.07.2013, S. 10.
156 VÖB, PM v. 10.07.2013, S.1; Rocholl, ifo Schnelldienst 14/2012, 12, 14; Fahrenschon, 
ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 17; Gstädtner, ifo Schnelldienst 7/2013, 12, 16.  
157 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 6; Erwägungsgrund Nr. 9 zum 
Kommissionsvorschlag SRM-VO; Europäische Kommission, MEMO/13/675 v. 
10.07.2013, S. 2. 
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nung selbst nicht das Recht in den Mitgliedstaaten angleichen, son-

dern dazu den Ausschuss als eine Agentur der EU gründen und auf

diesen und die Kommission entsprechende Hoheitsbefugnisse über-

tragen.158 Darüber hinaus ist die Verbesserung des Binnenmarktes

nur ein Nebenziel der Verordnung, während die Verbesserung der Fi-

nanzstabilität im Rahmen der Bankenunion im Vordergrund steht.159

Das wird auch daran deutlich, dass der SRM nicht im gesamten Bin-

nenmarkt  gelten  soll.160 Wie  zuletzt  die  Gründung  der  EBA auf

Grundlage des Art. 114 Abs. 1 AEUV gezeigt hat, sind die Gründung

einer neuen Agentur und die Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf

dieser Rechtsgrundlage grundsätzlich möglich.161 Die Agentur muss

jedoch  zur  „Verwirklichung  des  Harmonisierungsprozesses“  beitra-

gen.162 Hier stellt sich die Frage, wie es sich auswirkt, dass die Ver-

besserung des Binnenmarktes nicht das Hauptziel  der Verordnung

ist. Unter Umständen kann es genügen, dass der Binnenmarkt nur

als eines von mehreren Zielen der geplanten Maßnahme verbessert

werden soll.163 Berücksichtigt man jedoch das Prinzip der begrenzten

Einzelermächtigung, aufgrund dessen der Anwendungsbereich von

Art. 114 Abs. 1 AEUV abgrenzbar bleiben muss, so ist in Fällen, in

denen eine neue Agentur geschaffen und umfassende Hoheitsbefug-

nisse  übertragen  werden  sollen,  eine  restriktive  Anwendung  der

Norm geboten, sodass die Verbesserung des Binnenmarktes dann

der Hauptzweck der Maßnahme sein muss.164 Der Verordnungsvor-

schlag ist daher nicht mehr von der Kompetenz des Art. 114 Abs. 1

AEUV umfasst. Da die Verordnung nicht in erster Linie dem Binnen-

markt dient, ist sie auch nicht zur Verwirklichung des Binnenmarktes

als  Vertragsziel  im Sinne des Art. 352 Abs. 1  AEUV erforderlich.165

158 Art. 16, 32 ff., 36 ff., 38 ff. Kommissionsvorschlag SRM-VO. 
159 Europäischer Rat, Bericht v. 26.06.2012, S. 4; Europäische Kommission, Fahrplan für 
eine Bankenunion, S. 2; Europäische Kommission, PM v. 10.07.2013, IP/13/674, S. 1. 
160 Art. 4 Kommissionsvorschlag SRM-VO; vgl. Herdegen, WM 2012, 1889, 1891. 
161 EuGH-Urteil v. 02.05.2006, Rs. C-217/04, Slg. 2006, I-3771 Rn. 44 ff; Leible/Schröder 
in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 114 AEUV Rn. 60; Kohtamäki, Die Reform der 
Bankenaufsicht in der Europäischen Union, S. 160; Herdegen, WM 2012, 1889, 1891.
162 EuGH-Urteil v. 02.05.2006, Rs. C-217/04, Slg. 2006, I-3771 Rn. 44. 
163 EuGH-Urteil v. 12.12.2006, Rs. C-380/03, Slg. 2006, I-11573 Rn. 38, 39; EuGH-Urteil 
v. 08.06.2010, Rs. C-58/08, Slg. 2010, I-4999 Rn. 36; Herdegen, WM 2012, 1889, 1891. 
164 Leible/Schröder in: Streinz, EUV/AEUV, Art. 114 Rn. 47; Kahl in: Calliess/Ruffert, 
EUV/AEUV, Art. 114 AEUV, Rn. 26; Herdegen, WM 2012, 1889, 1891. 
165 Vgl. Herdegen, WM 2012, 1889, 1892, 1897; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 835. 
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Aus denselben Gründen ist es auch nicht möglich, alternativ der EBA

die  Abwicklungsbefugnisse  mittels  Sekundärrecht  zu  übertragen.

Zusätzlich  schließen  die  „Meroni“-Rechtsprechung  des  EuGH166

beziehungsweise  der  Grundsatz  des  institutionellen  Gleichge-

wichts167 aus, dass Ermessensentscheidungen von erheblicher Be-

deutung auf nicht in den Verträgen angelegte Institutionen übertra-

gen werden.168 Eine Errichtung des SRM mittels Sekundärrechts ist

im Ergebnis also rechtlich nicht möglich. Stattdessen ist auch hier

eine  Vertragsänderung  erforderlich,  durch  die  die  Abwick-

lungsbefugnisse auf  eine bereits  bestehende oder  neue Institution

übertragen werden können.

2. Abwicklung durch die Kommission und den Ausschuss  

Mit dem Abwicklungsausschuss, der die Bankenabwicklungen vorbe-

reiten und überwachen und unter anderem aus Vertretern der natio-

nalen Abwicklungsbehörden bestehen soll, möchte die Kommission

eine Agentur schaffen, die unparteiisch und effektiv über Abwicklun-

gen entscheiden kann.169 Da jedoch, wie oben beschrieben, solche

Entscheidungen nicht auf nicht in den Verträgen angelegte Institutio-

nen delegiert werden dürften,170 soll  die Kommission die vom Aus-

schuss vorbereiteten Abwicklungen verbindlich beschließen. Das hat

den Nachteil, dass sich im Krisenfall erst zwei Gremien über einen

Beschluss einigen müssen. Daher trägt diese Gestaltung nicht dazu

bei, dass die europäische Abwicklung schneller und effektiver funk-

tionieren kann als auf nationaler Ebene.  Außerdem ist das europäi-

sche Bankenrecht auch jetzt mit der Zusammenarbeit von EZB, EBA,

dem europäischen Ausschuss für Systemrisiken und den nationalen

Behörden sehr komplex, sodass es vermieden werden sollte, die Ab-

wicklung  auf  zwei  weitere  verschiedene  Stellen  zu  übertragen.171

Stattdessen sollten die Abwicklungsbefugnisse bei einer Behörde ge-
166 EuGH-Urteile v. 13.06.1958, Rs. 9/56, Slg. 1958, 9ff., Rs. 10/56, Slg. 1958, 51 ff.
167 EuGH-Urteil v. 25.05.1990, Rs. C-70/88, Slg. 1990, I-2041 Rn. 21 ff. 
168 Calliess in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 13 EUV Rn. 47 ff., 57;  Häde, EuZW 
2011, 662, 663; Herdegen, WM 2012, 1889, 1893; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 834, 835.
169 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 6, 7; Erwägungsgrund Nr. 19 zum 
Kommissionsvorschlag SRM-VO.
170 EuGH-Urteile v. 13.06.1958, Rs. 9/56, Slg. 1958, 9ff., Rs. 10/56, Slg. 1958, 51 ff.;  
Calliess in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 13 EUV Rn. 47 ff., 57;  Häde, EuZW 2011, 
662, 663; Herdegen, WM 2012, 1889, 1893; Kämmerer, NVwZ 2013, 830, 834, 835.
171 Schäfer, DIW Wochenberich Nr. 22+23/2013, S. 16. 
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bündelt  werden.172 Daher  ist  der  Kommissionsvorschlag  in  dieser

Hinsicht nicht zweckmäßig. 

Für  die  Wahl  der  Kommission  als  alleinige  Abwicklungsbehörde

spricht, dass sie das Exekutivorgan der EU ist und im Rahmen der

Beihilfenkontrolle schon Erfahrungen mit Banken in Krisen sammeln

konnte.173 Die Beihilfenkontrolle dient jedoch dem Schutz des gesam-

ten Binnenmarktes,  wohingegen die  Abwicklung nur  innerhalb des

SSM stattfinden soll  und primär  die  Stabilität  des Bankensystems

bezweckt.174 Aufgrund ihres gesamteuropäischen Auftrags und des

Sitzes  in  London  scheidet  auch  die  EBA als  Abwicklungsbehörde

aus.175  Gegen die EZB spricht, dass es aufgrund der möglichen In-

teressenkonflikte  zwischen  Geldpolitik  und  Finanzstabilität  schon

nicht ratsam ist, die Bankenaufsicht bei ihr anzusiedeln.176 Die Ab-

wicklung von Banken greift jedoch noch viel stärker als die Banken-

aufsicht in die Rechte der Betroffenen und die Wirtschaft der jeweili-

gen Staaten ein und bedarf  daher einer noch viel  stärkeren politi-

schen Kontrolle.177 Daher würde die Gefahr der Beeinflussung der

Preisstabilität  bei  einer  Übertragung der Bankenabwicklung an die

EZB noch größer.178 Im Ergebnis sollte am besten im Rahmen einer

Vertragsänderung  eine  neue  Abwicklungsbehörde  aufgebaut  wer-

den.179 Diese Behörde sollte dieselbe sein, die auch die Bankenauf-

sicht ausübt.180 Das hätte den Vorteil, dass Aufsicht und Abwicklung

eng aufeinander abgestimmt arbeiten und von ihren jeweiligen Erfah-

rungen und Kenntnissen profitieren könnten. Weiterhin würde es kei-

ne  Interessenkonflikte  mit  anderen  Aufgabenbereichen  geben  und

die  erforderliche  demokratische  Legitimation  könnte  klar  geregelt

werden, ohne dass bestehende Prinzipien oder Abstimmungsstruktu-

ren beachtet werden müssen.

172 Véron/Wolff, Bruegel Policy Contribution 2013/04, S. 12, 13. 
173 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 13. 
174 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 13. 
175 Art. 7, 8, 10 ff. VO (EU) Nr.1093/2010; Gstädtner, ifo Schnelldienst 7/2013, 12, 19. 
176 Burghof, ifo Schnelldienst 14/2012, 3, 5; Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 8.
177 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 12; Gstädtner, ifo 
Schnelldienst 7/2013, 12, 19. 
178 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 12; Speyer, ifo Schnelldienst
14/2012, 6, 8; Gstädtner, ifo Schnelldienst 7/2013, 12, 19.
179 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 13; Gstädtner, ifo 
Schnelldienst 7/2013, 12, 19. 
180 Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 12.
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3. Reichweite des SRM 

Räumlich soll der SRM für alle am SSM teilnehmenden EU-Länder

gelten.181 Weiterhin stellt sich die Frage, welche Banken in den teil-

nehmenden Staaten der SRM umfassen sollte. Der Kommissionsvor-

schlag sieht im Gegensatz zum SSM vor, dass der SRM unmittelbar

für alle Banken mit finanziellen Problemen zuständig ist.182 Wie die

Krise der spanischen Cajas gezeigt hat, kann auch die Rettung klei-

nerer Banken zu finanziellen Schwierigkeiten der rettenden Staaten

führen.183 Ein zweigeteiltes System, in dem ausschließlich die natio-

nalen Abwicklungsbehörden für kleinere Banken zuständig blieben,

würde daher  nicht  dazu beitragen,  den Zusammenhang zwischen

Banken und Staaten zu durchbrechen. Problematisch ist jedoch, ob,

wie vorgeschlagen, alle Banken gleichermaßen europäisch abgewi-

ckelt werden sollten, oder ob es ein zweistufiges System aus euro-

päischer und nationaler Abwicklung, ähnlich dem des SSM, geben

sollte. Für die vorgeschlagene Konstruktion spricht, dass, anders als

bei der Bankenaufsicht, hier immer nur wenige Banken gleichzeitig

betroffen  sind.184 Außerdem soll  die  europäische Aufsichtsbehörde

die Kompetenz haben, die Aufsicht über kleine Banken in Schwierig-

keiten unmittelbar an sich zu ziehen.185 Daher ist es nicht ersichtlich,

weshalb die Abwicklung wieder an die nationale Ebene abgegeben

werden sollte.186 Andererseits ist bei der Abwicklung regionaler Ban-

ken eine genaue Kenntnis der Besonderheiten der jeweiligen Bank

und  des  Marktes  wichtig,  um die  Abwicklung sinnvoll  durchzufüh-

ren.187 Auch das Subsidiaritätsprinzip spricht für einen zweistufigen

Aufbau.188 Im Ergebnis sollten die nationalen Behörden bei der Ab-

wicklung nicht bedeutender Banken daher besser eingebunden wer-

181 Art. 4 Kommissionsvorschlag SRM-VO. 
182 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 9. 
183 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 177; Speyer, ifo Schnelldienst 
14/2012, 6, 9; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 9. 
184 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 9; Europäische Kommission, 
MEMO/13/675 v. 10.07.2013, S. 3. 
185 Art. 5 Abs. 5 b) Kompromissvorschlag SSM-VO; Kommissionsvorschlag SRM-VO, 
Begründung S. 9. 
186 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 9. 
187 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 177, 178; Gstädtner, ifo Schnelldienst 
7/2013, 12, 19. 
188 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 177; Gstädtner, ifo Schnelldienst 
7/2013, 12, 19.
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den.  Nach  Art. 16 Abs. 1  Kommissionsvorschlag  SRM-VO  können

sie  zwar  Abwicklungen  vorschlagen  und  führen  diese  gemäß

Art. 16 Abs. 8 nach Anweisungen des Ausschusses durch, sie sind

jedoch nicht an der Vorbereitung und Entscheidung über die Abwick-

lung beteiligt. Um regionalen Besonderheiten besser berücksichtigen

zu können, sollten auch die nationalen Behörden die Abwicklung klei-

nerer Banken vorbereiten können. Damit aber auch die Abwicklung

dieser Banken durch den europäischen Abwicklungsfonds unterstützt

werden kann und da die Abwicklung im SRM einheitlich erfolgen soll,

sollte das Letztentscheidungsrecht über die Abwicklung aller Banken

auf der europäischen Ebene bleiben. 

4. Finanzierung der Bankenabwicklung 

Da der SRM verhindern soll, dass Staaten und damit Steuerzahler

künftig weiter Banken retten, muss er die Finanzierung der Banken-

abwicklung sicherstellen. In diesem Zusammenhang kommt dem in

der  geplanten  Abwicklungsrichtlinie  vorgesehenen  „Bail-in“-Instru-

ment eine besondere Bedeutung zu, das die Abschreibung von Ver-

bindlichkeiten einer Bank oder ihre Umwandlung in Eigenkapital er-

möglicht, sodass Anteilseigner und Gläubiger der Bank primär für de-

ren Rekapitalisierung oder Abwicklung haften.189 Wird darüber hinaus

Kapital benötigt, beispielsweise um systemrelevante Funktionen ei-

ner Bank zu erhalten, soll der von der Kommission geplante europäi-

sche Abwicklungsfonds haften.190 Erst danach müsste auf die Staa-

ten und den ESM zurückgegriffen werden. 

Problematisch an den Bail-in-Regelungen ist, dass sie voraussicht-

lich erst bis 2018 in nationales Recht umgesetzt werden müssen und

die nationalen Gesetzgeber dabei bedeutende Ermessensspielräume

haben.191 Als zentraler Teil des Single Rulebooks der Bankenabwick-

lung sollten sie jedoch möglichst einheitlich und so früh wie möglich

anwendbar sein.192 Weiterhin gibt es viele Verbindlichkeiten, die vom

189 Art. 37 ff. Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL.
190 Art. 64 Kommissionsvorschlag SRM-VO.
191 Art. 38 Abs. 3, Art. 115 Abs. 1 Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL; Gstädtner, ifo 
Schnelldienst 1/2013, 6, 9; Gstädtner, ifo Schnelldienst 7/2013, 12, 20; Schneider, EuZW 
2013, 452, 454.
192 Gstädtner, ifo Schnelldienst 1/2013, 6, 9; Schneider, EuZW 2013, 452, 454.
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Bail-in  wieder  ausgenommen sind.193 Dies  verkompliziert  zwar  die

Überschaubarkeit der Regelungen, gewisse Ausnahmen sind jedoch

erforderlich, um die Einleger zu schützen oder Ansteckungen zu ver-

hindern.194 Außerdem  muss  jede  Bank  einen  Mindestbestand  ab-

schreibungsfähiger Verbindlichkeiten bereithalten, damit die Banken-

abwicklung in jedem Fall hauptsächlich privat finanziert und das Bail-

in-Instrument nicht umgangen werden kann.195 

Für den Fall, dass trotzdem noch Finanzierungsbedarf besteht, soll

der  geplante  europäische Abwicklungsfonds alle  restlichen Kosten

auffangen.196 Finanziert werden soll der Fonds durch ex-ante-Beiträ-

ge der Banken.197 Der Vorteil eines europäischen Abwicklungsfonds

gegenüber nationalen wäre seine Größe.198 Müsste eine Bank abge-

wickelt werden, stünden dafür mehr Mittel zur Verfügung, als es in ei-

nem nationalen Fonds geben könnte.199 Falls diese Mittel nicht aus-

reichten, könnte durch die Erhebung nachträglicher Sonderbeiträge

der Banken nochmals mehr Geld auf einmal mobilisiert werden, als

in einem rein nationalen System möglich wäre.200 Weiterhin würden

Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Abwicklung international tä-

tiger Banken vermieden.201 Allerdings besteht die Gefahr, dass Ban-

kenschulden durch den Fonds nachträglich vergemeinschaftet wer-

den könnten.202 Das wäre dann der Fall, wenn bereits überschuldete

Banken dem SRM beiträten, um von diesem auf Kosten des Fonds

rekapitalisiert oder abgewickelt zu werden.203 Zwar ist es gerade die

Idee des Fonds, dass die anderen Banken und nicht die Steuerzahler

nach den Anteilseignern und Gläubigern für die Abwicklung der je-

193 Art. 38 Abs. 2 Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL.
194 Art. 38 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 a), b) Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL.
195 Art. 39, 40 Kommissionsvorschlag Abwicklungs-RL.
196 Art. 64 Abs. 1, 2 Kommissionsvorschlag SRM-VO; Kommissionsvorschlag SRM-VO, 
Begründung S. 15.
197 Art. 66 Kommissionsvorschlag SRM-VO.
198 Europäische Kommission, Fahrplan für eine Bankenunion, S. 9; Europäische 
Kommission, MEMO/13/675 v. 10.07.2013, S. 2. 
199 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 4, 16. 
200 Art. 67 Kommissionsvorschlag SRM-VO; Kommissionsvorschlag SRM-VO, 
Begründung S. 16.
201 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 16.
202 Rocholl, ifo Schnelldienst 14/2012, 12, 14, 15; Schneider, EuZW 2012, 721, 722; 
Gstädtner, ifo Schnelldienst 7/2013, 12, 20. 
203 Gstädtner, ifo Schnelldienst 7/2013, 12, 20. 
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weiligen Bank haften.204 Dabei sollte der Fonds jedoch wie eine Ver-

sicherung,  bei  der  jeder  Einzelne  des  versicherten  Kollektivs  das

gleiche Risiko mitbringt, arbeiten.205 Stellen manche Banken im Ver-

gleich zu den anderen allerdings ein extrem hohes Risiko dar, müs-

sen die anderen Banken durch hohe Beiträge deren Abwicklung fi-

nanzieren, ohne selbst von der Risikoteilung zu profitieren. Um eine

solch  ungleiche  Vergemeinschaftung  der  Haftung  zu  verhindern,

muss also dafür gesorgt werden, dass alle Banken ein vergleichba-

res  Abwicklungsrisiko  in  den  SRM hineinbringen  und  beibehalten.

Dafür ist  einerseits  der SSM zuständig: Durch die einheitliche An-

wendung einheitlichen Aufsichtsrechts wird sichergestellt,  dass alle

Banken dauerhaft den gleichen Aufsichtsanforderungen unterliegen

und vermieden, dass manche Banken höhere Risiken eingehen kön-

nen als andere.206 Andererseits sollen die Banken umfangreichen Bi-

lanzprüfungen und Stresstests unterzogen werden, bevor der SSM

startet, um zu verhindern, dass Altlasten in die Bankenunion einge-

bracht werden.207 Trotz dieser Maßnahmen wird das Ausfallrisiko ver-

schiedener Banken nie genau gleich sein können. Daher soll schließ-

lich bei der Bestimmung der von den Banken zu zahlenden Beiträge

das jeweilige Risikoprofil berücksichtigt werden.208 Ob diese Kontroll-

maßnahmen ausreichen, hängt davon ab, wie sie praktisch durchge-

führt werden. Die europäische Aufsicht muss effektiv arbeiten, um Ri-

siken  frühzeitig  erkennen  zu  können.  Die  Bilanzprüfungen  und

Stresstests müssen so umfassend sein, dass tatsächlich alle Altlas-

ten  erkannt  und beseitigt  werden können.209 Hierbei  ist  problema-

tisch, dass noch nicht geklärt ist,  welche Methoden und Verfahren

dazu angewendet werden.210 Außerdem sollen nur die größten Ban-

204 Kommissionsvorschlag SRM-VO, Begründung S. 4; Europäische Kommission, PM v. 
10.07.2013, IP/13/674, S. 1; Europäische Kommission, MEMO/13/675 v. 10.07.2013, S.10.
205 Vgl. Burghof, ifo Schnelldienst 14/2012, 3, 5; Fuest, ifo Schnelldienst 14/2012, 22, 25. 
206 Burghof, ifo Schnelldienst 14/2012, 3, 5; Fuest, ifo Schnelldienst 14/2012, 22, 23, 24.
207 Art. 27 Abs. 4 Kompromissvorschlag SSM-VO; Europäischer Rat, Tagung v. 
27./28.06.2013, S. 9; EBA, PM v. 16.05.2013. 
208 Art. 66 Abs. 1 Kommissionsvorschlag SRM-VO; Kommissionsvorschlag SRM-VO, 
Begründung S. 17. 
209 Véron, Bruegel Policy Contribution 2013/09, S. 9; Gstädtner, ifo Schnelldienst 7/2013, 
12, 20. 
210 Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 2013, Bankenaufsicht, Ein gefährliches Spiel 
mit dem guten Ruf, S. 758; Handelsblatt v. 01.08.2013, Straffer Zeitplan für Vorbereitung 
auf Bankenunion, abrufbar unter http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/vor-
stresstest-2014-straffer-zeitplan-fuer-vorbereitungen-auf-bankenunion/8583934.html 
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ken, die im SSM unmittelbar von der EZB beaufsichtigt werden, über-

prüft werden.211 Dagegen spricht, dass alle Banken, unabhängig von

ihrer Größe, vom SRM abgewickelt werden sollen und die Mittel des

Fonds daher potentiell  für alle Banken verwendet werden können.

Daher sollten in jedem Fall vor  Beginn des SRM alle Banken, auch

die kleineren, Bilanzprüfungen und Stresstests unterzogen und die

Altlasten beseitigt werden.212 Damit die Ergebnisse vergleichbar sind,

müssen dazu einheitliche Methoden und Verfahren angewendet wer-

den. Das Bail-in und der Fonds sollen zwar alle Abwicklungskosten

abdecken, es kann jedoch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen wer-

den, dass der Fonds insbesondere in der Aufbauphase nicht aus-

reicht und zusätzliche Mittel erforderlich sind.213 In dem Fall werden

doch die Staaten mit Steuergeldern helfen müssen.214 Erst wenn das

nicht möglich ist, kann der ESM eingesetzt werden.215 Ein  Rückgriff

auf den Steuerzahler kann damit trotz des SRM nicht ganz ausge-

schlossen werden. Allerdings verringert sich die Wahrscheinlichkeit,

dass dies notwendig wird, erheblich. 

5. Fazit zur europäischen Bankenabwicklung 

Momentan gibt es keine Kompetenz der EU zur Übertragung der ge-

planten Abwicklungsbefugnisse auf  die  europäische Ebene.  Daher

muss eine Änderung der Verträge stattfinden. Außerdem ist die vor-

gesehene Aufteilung der Aufgaben auf Ausschuss und Kommission

nicht  zweckmäßig,  damit  der  SRM im  Krisenfall  schnell  und  ent-

schlossen handeln kann. Um die Auswirkungen einer Krise so gering

wie möglich zu halten, sollten alle Befugnisse einer neuen Behörde

übertragen werden.  Um eine Umverteilung durch den Abwicklungs-

fonds zu vermeiden, muss der SSM sich vor Beginn des SRM als ef-

[08.09.2013].
211 Art. 27 Abs. 4 Kompromissvorschlag SSM-VO; EBA, PM v. 16.05.2013; Zeitschrift für 
das gesamte Kreditwesen 2013, Bankenaufsicht, Ein gefährliches Spiel mit dem guten Ruf, 
S. 758; Handelsblatt v. 01.08.2013, Straffer Zeitplan für Vorbereitung auf Bankenunion, 
abrufbar unter http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken/vor-stresstest-2014-
straffer-zeitplan-fuer-vorbereitungen-auf-bankenunion/8583934.html [08.09.2013].
212 Vgl. Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Juli 2013, S. 28, 29. 
213 Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7; Fuest, ifo Schnelldienst 14/2012, 22, 24; Steffen,
ifo Schnelldienst 1/2013, 10, 11. 
214 Speyer, ifo Schnelldienst 14/2012, 6, 7; Fuest, ifo Schnelldienst 14/2012, 22, 24; 
Mussler, F.A.Z. v. 11.07.2013, S. 13. 
215 Europäische Kommission, MEMO/13/675 v. 10.07.2013, S. 5; Rocholl, ifo Schnelldienst
14/2012, 12, 14; Mussler, F.A.Z. v. 11.07.2013, S. 13. 
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fektive Aufsicht bewiesen und eine umfassende Ermittlung und Berei-

nigung der Altlasten stattgefunden haben. Wird zur Errichtung des

SRM das EU-Primärrecht geändert, besteht dadurch genug Zeit, die-

se Vorbereitungen zu treffen, sodass der SRM langfristig wirken und

das Schicksal von Banken und Staaten in Krisen voneinander tren-

nen kann.  Wird er  jedoch,  wie  momentan geplant,  so schnell  wie

möglich durch Sekundärrecht errichtet, wird die Zeit dazu nicht aus-

reichen, sodass der SRM hauptsächlich zu einer Umverteilung be-

reits bestehender Schulden führen wird. Anders als beim SSM be-

steht jedoch noch keine politische Einigung über den SRM. Stattdes-

sen  wurde  der  Kommissionsvorschlag,  insbesondere  auch  wegen

der fehlenden Rechtsgrundlage, kritisiert.216 Daher ist zu hoffen, dass

der SRM schließlich neu gestaltet und durch eine Vertragsänderung

errichtet werden wird. 

III. Europäische Einlagensicherung

Zuletzt wird die gemeinsame Einlagensicherung als drittes Element

der Bankenunion betrachtet. In diesem Bereich setzte die Kommissi-

on zwar die Harmonisierung der nationalen Einlagensicherungssys-

teme fort,217 plant jedoch bisher keinen konkreten Schritt in Richtung

eines zentralen Einlagensicherungsfonds.218 Daher stellt sich hier die

Frage, ob es in den nächsten Jahren überhaupt einen europäischen

Einlagensicherungsfonds geben sollte und wenn ja, wie dieser ge-

staltet sein müsste.

Die Aufgabe von Einlagensicherungsfonds ist es, den Bankkunden

zu garantieren, dass sie ihre Einlagen auch im Falle der Zahlungsun-

fähigkeit  ihrer Bank nicht  verlieren.219 Dadurch sollen im Krisenfall

schädigende Banken-Runs verhindert werden.220 Damit die Bankkun-

den den Fonds auch in Krisen das dazu erforderliche Vertrauen ent-

gegenbringen, müssen gegebenenfalls direkte oder indirekte staatli-

216 VÖB, PM v. 10.07.2013, S. 1; Schäuble, Financial Times v. 12.05.2013.
217 Kommissionsvorschlag Einlagensicherungs-RL.
218 Europäische Kommission, MEMO/13/679 v. 10.07.2013, S. 6.
219 Fahrenschon, ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 16; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy 
Contribution 2012/12, S. 4. 
220 Fahrenschon, ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 16; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy 
Contribution 2012/12, S. 4. 
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che Garantien für die Zahlungsfähigkeit der Fonds erklärt werden.221

Diese Garantien wirken allerdings nicht, wenn Staaten so hoch ver-

schuldet sind, dass die Bankkunden ihren Garantien nicht mehr ver-

trauen und daher trotz der Fonds in der Krise ihre Einlagen zurück-

gezahlt haben wollen.222 Die staatlichen Garantien stellen also einen

weiteren Verbindungspunkt  zwischen Banken-  und Staatsschulden

dar.223 Würde die Einlagensicherung auf die europäische Ebene ver-

lagert, könnte diese Verbindung getrennt und das Vertrauen in die Si-

cherheit der Einlagen auch in hoch verschuldeten Staaten bestehen

bleiben.224 Das heißt  jedoch,  dass die Fondsbeiträge aller  Banken

dazu genutzt würden, Einleger zahlungsunfähiger Banken in anderen

Staaten zu entschädigen und die Haftung für die Verbindlichkeiten

dieser Banken so vergemeinschaftet würde.225 Die dadurch entste-

hende Missbrauchsgefahr könnte jedoch auch hier durch die anfäng-

liche umfassende Prüfung der Verbindlichkeiten und eine effektive

einheitliche Aufsicht im SSM minimiert werden.226 Weiterhin stellt sich

die Frage, inwiefern eine europäische Einlagensicherung nationale

Besonderheiten  der  Bankensysteme  berücksichtigen  könnte.  Die

deutschen Sparkassen haben beispielsweise ein eigenes Institutssi-

cherungssystem,  das den Bestand jedes Institutes  und damit  alle

Einlagen insgesamt  schützt.227 Daher würde ein  europäischer  Ein-

lagensicherungsfonds  entweder  zu  einer  Doppelbelastung  dieser

Banken führen oder das Niveau der Einlagensicherung ihrer Kunden

verschlechtern, da die Einlagensicherung nach Art. 7 Abs. 1a. Richtli-

nie 94/19/EG auf  100.000 Euro beschränkt ist.228 Schließlich kann

auch ein europäischer Einlagensicherungsfonds nur dann funktionie-

ren,  wenn es eine Garantie für  dessen Zahlungsfähigkeit  entspre-

221 Rocholl, ifo Schnelldienst 14/2012, 12, 14;  Fahrenschon, ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 
16; Asmussen, ifo Schnelldienst 14/2012, 19, 21; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy 
Contribution 2012/12, S. 13; Véron, Bruegel Policy Contribution 2013/09, S. 5. 
222 Fahrenschon, ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 16; Asmussen, ifo Schnelldienst 14/2012, 
19, 21; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 13. 
223 Asmussen, ifo Schnelldienst 14/2012, 19, 21; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy 
Contribution 2012/12, S. 13. 
224 Asmussen, ifo Schnelldienst 14/2012, 19, 21.
225 Sachverständigenrat, Jahresgutachten 2012/13, S. 181; Fahrenschon, ifo Schnelldienst 
14/2012, 15, 17; Schneider, EuZW 2013, 452, 456. 
226 Burghof, ifo Schnelldienst 14/2012, 3, 5; Rocholl, ifo Schnelldienst 14/2012, 12, 14; 
Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy Contribution 2012/12, S. 14.  
227 DSGV, Institutssicherung, S. 1; Fahrenschon, ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 16.
228 DSGV, Institutssicherung, S. 2; Fahrenschon, ifo Schnelldienst 14/2012, 15, 16.
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chend den momentan bestehenden nationalen Garantien gibt.229 Hier

wäre es möglich, den ESM als Rückversicherung des Fonds einzu-

setzen.230 Allerdings ist es zweifelhaft, ob die Bankkunden dem ESM

ebenso vertrauen würden wie den Garantien der einzelnen Staaten,

da der ESM einerseits gedeckelt ist, andererseits dann aber für die

Einlagen  aller  europäischer  Banken  garantieren  müsste.231 Eine

glaubhafte europäische Rückversicherung kann es daher erst dann

geben, wenn die Europäische Union auch fiskalpolitische Rechte im

Rahmen einer europäischen Fiskalunion innehat.232 Im Ergebnis lässt

sich festhalten, dass eine europäische Einlagensicherung langfristig

sinnvoll  ist,  um  die  Bankenunion  zu  vollenden  und  Banken-  und

Staatsschulden in allen Bereichen voneinander zu trennen. Momen-

tan kann sie mangels glaubhafter europäischer Rückversicherung je-

doch noch nicht errichtet werden. Daher setzt die Kommission ihre

Prioritäten richtig, wenn sie sich zunächst um die Verwirklichung des

SSM und des SRM kümmert und die nationalen Einlagensicherungs-

systeme weiter angleicht.233 

D. Schlussfolgerung und Ausblick

Wie zu Beginn beschrieben, soll die Bankenunion in erster Linie der

Gewährleistung der Stabilität des Finanzsystems dienen und künftige

Krisen verhindern und abfangen. So wie die konkrete Ausgestaltung

der Bankenunion bisher geplant ist, werden dadurch jedoch haupt-

sächlich kurzfristige Probleme gelöst, die langfristigen Ziele aber ver-

nachlässigt. 

Ein Ziel der Bankenunion ist es, Krisen durch eine effektivere Auf-

sicht besser vorzubeugen. Der SSM soll jedoch aufgrund einer nicht

einschlägigen  Kompetenznorm  durch  Sekundärrecht  errichtet  und

bei  der  EZB  angesiedelt  werden,  sodass  er  voraussichtlich  2014

schon starten kann. Diese Ausgestaltung wird zu Interessenkonflik-

ten, der Gefährdung der Preisstabilität des Euro, Problemen der de-

229 Europäischer Rat, Bericht v. 26.06.2012, S. 5; Pisani-Ferry et al., Bruegel Policy 
Contribution 2012/12, S. 14; Véron, Bruegel Policy Contribution 2013/09, S. 5. 
230 Europäischer Rat, Bericht v. 26.6.2012, S.5; Asmussen, ifo Schnelldienst 14/2012, 19,21.
231 Pisani-Ferry/Wolff, Bruegel Policy Brief 2012/02, S. 7. 
232 Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Juli 2013, S. 34; Pisani-Ferry et al., Bruegel 
Policy Contribution 2012/12, S. 14. 
233 Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Juli 2013, S. 34. 
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mokratischen  Legitimation  und  langwierigen  Entscheidungsprozes-

sen führen.  Hinzu kommt,  dass man Aufsichtsentscheidungen,  die

auf einer rechtlich fragwürdigen Grundlage getroffen werden, immer

anzweifeln  kann.  Auch  viele Detailfragen  der  Aufsichtspraxis  sind

noch ungeklärt, sodass es auch aus diesem Grund Unsicherheiten

und  praktische  Probleme  geben  kann.  Der  einzige  Vorteil  daran,

dass die Aufsicht schon bald starten kann, ist, dass eine direkte Re-

kapitalisierung der Banken aus dem ESM dann auch schon möglich

sein wird. Davon würden in nächster Zeit jedoch nur die Banken pro-

fitieren, die noch finanzielle Probleme aus der letzten Krise haben.

Daher mag der Schritt zwar aktuelle Probleme lösen, die Effektivität

der Aufsicht, die erforderlich ist, um langfristig Krisen besser vorbeu-

gen zu können,  wird  jedoch bei  der  geplanten Ausgestaltung ver-

nachlässigt.  

Weiterhin soll durch die Bankenunion ein besserer Umgang mit Ban-

kenkrisen möglich sein,  indem schnelle  und entschiedene Abwick-

lungsentscheidungen getroffen werden und die Abwicklung durch An-

teilseigner und Gläubiger  anstelle  der  Steuerzahler finanziert  wird.

Bisher wird jedoch auch in diesem Bereich die erforderliche Vertrags-

änderung  nicht  angestrebt.  Dabei  greifen  gerade  Abwicklungsent-

scheidungen in besonderem Maße in die Rechte der Betroffenen ein,

sodass eine sichere rechtliche Grundlage für schnelle und glaubhafte

Entscheidungen unentbehrlich ist.  Auch die Verteilung der Abwick-

lungsaufgaben auf die Kommission und einen Ausschuss trägt nicht

dazu bei, dass Entscheidungen möglichst schnell und einfach getrof-

fen werden können. Wird der SRM zu schnell errichtet, ist ein weite-

res Problem, dass der Abwicklungsfonds nicht dazu dienen wird, pri-

vatfinanzierte Bankenabwicklungen in künftigen Krisen sicherzustel-

len. Stattdessen wird er eingesetzt werden, um bereits überschuldete

Banken abzuwickeln und so in der Vergangenheit entstandene Pro-

bleme lösen. 

Die Ziele der Bankenunion können daher nur erreicht werden, wenn

die Bankenunion als eine langfristige Maßnahme verstanden wird,

die  besser  erst  einige Jahre später,  dafür  aber  auf  einem soliden

rechtlichen und wirtschaftlichen Fundament, errichtet wird. Dazu soll-
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ten zunächst Verhandlungen der EU-Staaten über eine Vertragsän-

derung zur Errichtung einer neuen europäischen Behörde für die ge-

meinsame Bankenaufsicht und -abwicklung begonnen werden. Bis

zu einer  Einigung sollte  die  Aufsicht  bei  den nationalen Behörden

verbleiben und verstärkt von der EBA koordiniert werden. Parallel zu

den Vertragsverhandlungen sollte die Harmonisierung des materiel-

len Rechts weiter vorangebracht werden. Dabei sollten jedenfalls die

Vorschläge für die Abwicklungsrichtlinie und die Überarbeitung der

Einlagensicherungsrichtlinie verabschiedet werden, um ein möglichst

umfassendes Single Rulebook als Grundlage für die Bankenunion zu

schaffen. Außerdem würden dadurch bereits in allen EU-Staaten na-

tionale Abwicklungsfonds errichtet und Mittel  für  Bankenabwicklun-

gen gesammelt,  die später auf die europäische Ebene übertragen

werden könnten. Weiterhin sollten in dieser Zeit  die Altlasten aller

Banken sorgfältig ermittelt und auf nationaler Ebene bereinigt wer-

den. Dann kann die Bankenunion schließlich errichtet werden. Zu-

nächst sollte die gemeinsame Aufsicht ihre Arbeit aufnehmen. Wenn

die Aufsicht sich als effektiv erwiesen hat, können auch das Krisen-

management und die Abwicklungsfonds auf europäischer Ebene zu-

sammengefasst werden. Das sollte jedoch nicht geschehen, bevor

das Bail-in-Instrument unionsweit anwendbar ist, um sicherzustellen,

dass nicht der Fonds, sondern primär die Eigentümer und Gläubiger

der Banken die Abwicklung finanzieren. Während des gesamten Pro-

zesses sollten die Beteiligten sich darum bemühen, den Beitritt zur

Bankenunion für Nicht-Euro-Länder so attraktiv wie möglich zu ge-

stalten,  um  eine  Spaltung  des  Binnenmarktes  zu  verhindern.  Ein

wirksamer europäischer Einlagensicherungsfonds kann erst dann er-

richtet  werden,  wenn  eine  europäische  Fiskalunion  besteht,  die

glaubhaft  auf  europäischer  Ebene  für  die  Zahlungsfähigkeit  des

Fonds garantieren kann. Insgesamt kann der Bankensektor auf dem

beschriebenen Weg langfristig stabilisiert und zukunftsorientiert und

europäisch gestaltet werden. Für die Probleme der aktuellen Krise,

die unter nationaler Verantwortung entstanden sind, müssen jedoch

andere Lösungen als die Bankenunion gefunden werden. 

 Ende der Bearbeitung -
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